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Zusammenfassung und einleitende Bemerkungen

Marken- und Produktpiraterie gefährdet die Wettbe-
werbsfähigkeit in der EU, den Handel und die Investi-
tionen in Forschung und Innovation. Die Wettbewerbs-
fähigkeit der Volkswirtschaften beruht zunehmend auf 
Kreativität und Innovation. In der Strategie Europa 
2020 für intelligentes, nachhaltiges und integratives 
Wachstum ist der Weg zur wirtschaftlichen Erholung 
und zu Wachstum in Europa beschrieben. Die Förde-
rung von Wissen und Innovation ist eine der Prioritä-
ten der Strategie.
	 Fälschungen betreffen heute eine größere Vielfalt 
von Massenkonsumgütern, zB Sportkleidung, Schuhe, 
Kosmetik- und Hygieneprodukte, Medikamente, 
Uhren, Mobiltelefone samt Zubehör sowie diverse 
technische Ausrüstungen und Elektrogeräte. Die größ-
te Produktgruppe bei den Fälschungen sind nach wie 
vor die Medikamentenplagiate. Nahezu 25 % aller vom 
österreichischen Zoll gefundenen Sendungen mit Fäl-
schungen betrafen diese wohl gefährlichste Form der 
Produktpiraterie! Von diesen Waren geht eine Bedro-
hung für die Gesundheit, die Sicherheit und die Ar-
beitsplätze der Bürgerinnen und Bürger Österreichs 
und der EU aus. 
	 Das Bundesministerium für Finanzen sieht eine 
seiner zentralen Aufgaben im Schutz vor diesen Ge-
fahren. Ein starker Zoll schützt sowohl die Verbrau-
cherinnen und die Verbraucher als auch die Wirtschaft. 
Die Zollbehörden und die Finanzverwaltung reagieren 
aber nicht nur auf diese neuen Bedrohungen, sondern 
sie agieren gerade hier sehr offensiv. 
	 Aufgabe der Zollbehörden ist es, den gesamten 
Handel, der die Außengrenzen der EU überschreitet, 
zu überwachen. Sie sind das zentrale Vollzugsorgan, 
wenn es um die Vollziehung der geistigen Eigentums-
rechte im Verkehr mit Drittländern geht und haben 
entsprechend den Vorgaben der EG-Produktpiraterie-
Verordnung 2004 die Einfuhr von Produkten in die EU, 
bei denen ein Piraterieverdacht besteht, zu stoppen.
	 Im Kampf gegen die Produktpiraterie setzt das 
Bundesministerium für Finanzen aber nicht nur auf die 
Kontrolltätigkeiten der Zollbehörden. Die Information 
und Aufklärung der Öffentlichkeit bildet einen ganz 
wesentlichen Bestandteil der Strategie des Bundesmi-
nisteriums für Finanzen im Kampf gegen die Produkt-
piraterie.
	 Da erfahrungsgemäß 30 bis 40 % aller Produktpira-
terieaufgriffe von Oktober bis Dezember erfolgen, hat 
das Bundesministerium für Finanzen auch im Jahr 2013 
in diesem Zeitraum einen besonderen Schwerpunkt 
bei der Pressearbeit gesetzt, um die Konsumentinnen 
und Konsumenten immer wieder über die Gefahren 
der Produktpiraterie sowie über sicheres Weihnachts-

shopping im Internet zu informieren. Zahlreiche Medi-
enberichte waren die Folge. 
	 Diese bereits seit mehreren Jahren regelmäßig 
durchgeführten Initiativen dürften zum Erfolg geführt 
haben. Nach den ersten drei Quartalen war bereits ein 
Rückgang bei den Produktpiraterieaufgriffen abseh-
bar, der sich auch im vierten Quartal 2013 fortgesetzt 
hat. Dieser Rückgang betrifft auch 2013 wieder die ge-
rade in der Vorweihnachtszeit boomenden Bereiche 
Bekleidung, Uhren, Schuhe, Mobiltelefone und Medi-
kamente. Gleichzeitig sind die Anfragen zu Internetbe-
stellungen in der Zollauskunftsstelle und die Zugriffe 
auf die diesbezüglichen Infoseiten auf der BMF-Home-
page gestiegen. Die vermehrte Aufklärungs- und In-
formationsarbeit des Bundesministeriums für Finan-
zen dürfte wirken.
	 Im Jahr 2013 hat der Zoll 1.894 Produktpiraterie-
aufgriffe (Sendungen) verzeichnet. Der Wert der da-
bei beschlagnahmten 98.440 Produkte betrug mehr 
als 5,6 Millionen Euro (gemessen am Originalpreis). 
Obwohl sich die Anzahl der beschlagnahmten Waren 
gegenüber dem Jahr 2012 halbiert hat (2012 wurden 
insgesamt 182.046 Artikel aufgegriffen), ist deren Wert 
deutlich gestiegen (2012 betrug der Wert der Fälschun-
gen etwas mehr als 4,2 Millionen Euro gemessen am 
Originalpreis). Das ist hauptsächlich auf Aufgriffe im 
Bereich hochpreisiger Kosmetika und Mobiltelefone 
zurückzuführen.
	 Erfolgreich verlief auch die diesjährige internati-
onal organisierte Aktionswoche im Kampf gegen den 
Verkauf illegaler Medikamente im Internet, an der 
sich der österreichische Zoll, die AGES-Medizinmarkt-
aufsicht und das Bundeskriminalamt gemeinsam be-
teiligten. Insgesamt schlossen sich im Zeitraum vom 
18. bis zum 25. Juni 2013 weltweit fast 100 Länder der 
Operation „Pangea VI“ an. Alle beteiligten Ressorts 
und Organisationen zeigten sich mit dem Ergebnis 
der Aktionswoche, vor allem aber mit der guten Zu-
sammenarbeit untereinander, zufrieden. Allein vom 
Zollamt Wien wurden im Aktionszeitraum ungefähr 
2.000 Briefe und Pakete kontrolliert. Dabei wurden 36 
Sendungen mit 4.140 illegalen Medikamenten aufge-
griffen. 21 dieser Sendungen enthielten 970 gefälschte 
Pillen, hauptsächlich Potenzmittel, die vor allem aus 
Indien stammen. 

Im Wettbewerbsfähigkeitsrat wurde am 10. Dezem-
ber 2012 eine Entschließung verabschiedet, mit der die 
Mitgliedstaaten und die Kommission ersucht werden, 
den neuen Aktionsplan 2013 bis 2017 wirksam durch-
zuführen und dabei die zur Verfügung stehenden In-
strumente wirksam zu nutzen.

Zusammenfassung und einleitende Bemerkungen
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Zusammenfassung und einleitende Bemerkungen

Mit diesem Aktionsplan werden die folgenden strate-
gischen Ziele verfolgt:
•	 Wirksame Durchführung und Überwachung der 

neuen Vorschriften der EU zur Durchsetzung der 
Rechte des geistigen Eigentums durch die Zollbe-
hörden.

•	 Bekämpfung des Handels mit Waren, mit denen 
Rechte des geistigen Eigentums verletzt werden, in 
Postsendungen und Paketen bei Käufen über das In-
ternet und im Rahmen des Containerhandels.

•	 Bekämpfung des Handels mit Waren, mit denen 
Rechte des geistigen Eigentums verletzt werden, in 
der gesamten internationalen Lieferkette.

•	 Stärkung der Zusammenarbeit mit der Europä-
ischen Beobachtungsstelle für Verletzungen von 
Rechten des geistigen Eigentums und den Strafver-
folgungsbehörden.

Im Rahmen der Europäischen Beobachtungsstelle für 
Verletzungen von Rechten des geistigen Eigentums 
wurde im Jahr 2013 die Studie „Beitrag der schutz-
rechtsintensiven Wirtschaftszweige zur Wirtschaftslei-
stung und zur Beschäftigung in Europa“ veröffentlicht, 
die folgende Erkenntnisse brachte:
•	 Etwa die Hälfte der Wirtschaftszweige der EU ist 

schutzrechtsintensiv.
•	 35 % aller Arbeitsplätze in der EU (etwa 76 Millio-

nen) entfallen unmittelbar oder mittelbar auf schutz-
rechtsintensive Wirtschaftszweige.

•	 Diese Wirtschaftszweige erzeugten etwa 39 % der 
gesamten Wirtschaftstätigkeit (BIP) in der EU im 
Wert von 4,7 Billionen Euro.

•	 90 % des Handels der EU mit der übrigen Welt ent-
fallen auf schutzrechtsintensive Wirtschaftszweige.

Eine zweite von der Beobachtungsstelle herausgege-
bene Studie zum Thema „Die Bürger Europas und das 
geistige Eigentum: Wahrnehmung, Bewusstsein und 
Verhalten“ brachte folgende Ergebnisse:
•	 96 % der Europäerinnen und Europäer sind der 

Ansicht, dass geistiges Eigentum wichtig ist, weil 
es Innovationen und Kreativität fördert, indem es 
Erfinder, Schöpfer und Künstler für ihre Arbeit aus-
zeichnet.

•	 86 % der Bürgerinnen und Bürger Europas sind 
der Meinung, dass der Schutz geistigen Eigentums 
zur Verbesserung der Qualität von Produkten und 
Dienstleistungen beiträgt. 

•	 69 % der Befragten schätzen geistiges Eigentum, weil 
es ihres Erachtens zur Schaffung von Arbeitsplätzen 
und zu wirtschaftlichem Wohlstand beiträgt. Des-
halb verurteilen sie Verletzungen der Rechte geisti-
gen Eigentums.

•	 34 % der Europäerinnen und Europäer halten den 
Kauf gefälschter Waren für gerechtfertigt, wenn sie 
dadurch Geld sparen können. 38 % sind der Mei-

4

nung, dass der Kauf von Fälschungen als Protest-
handlung gegen eine marktgesteuerte Wirtschaft 
gerechtfertigt ist. 22 % der Konsumentinnen und 
Konsumenten halten das Herunterladen für zuläs-
sig, wenn es keine legale Alternative gibt, und 42 %, 
wenn es für den persönlichen Gebrauch gedacht ist. 
Höher ist dieser Anteil insbesondere in der Alters-
gruppe zwischen 15 und 24.

•	 Der Umfrage zufolge erklärt sich der Unterschied 
zwischen den beiden Ansichten daraus, dass viele 
der Befragten denken, geistiges Eigentum bringe ih-
nen persönlich keinen Nutzen oder das System des 
geistigen Eigentums erfülle ihre Erwartungen an 
Preis, Verfügbarkeit, Vielfalt und Qualität nicht.
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1. Einführung

1. Einführung

1.1. Auftrag zur Erstellung des  
Berichts

Gemäß § 9 Abs. 3 Produktpirateriegesetz 2004 hat der 
Bundesminister für Finanzen dem Nationalrat einen 
jährlichen Bericht über die Anwendung der EG-Pro-
duktpiraterie-Verordnung 2004 und des Produktpira-
teriegesetzes 2004 vorzulegen.
	 Mit diesem Bericht wird diesem Gesetzesauftrag 
für das Jahr 2013 entsprochen.

1.2. Übersicht über den Produkt-
pirateriebericht 2013

Der Bericht enthält in Abschnitt 2 eine Bewertung der 
aktuellen Situation auf der Basis der Erfahrungen, die 
bei dem Versuch, der stetig wachsenden Flut von Fäl-
schungen im internationalen Handel Einhalt zu gebie-
ten, gesammelt wurden. Dabei sind aber nicht nur die 
österreichischen Erfahrungen eingeflossen, sondern es 
wurden auch die Erkenntnisse der Kommission und 
der Zollbehörden der anderen EU-Mitgliedstaaten be-
rücksichtigt.
	 In Abschnitt 3 werden die im Jahr 2013 in Öster-
reich gesammelten Daten und Fakten bei der Anwen-
dung der EG-Produktpiraterie-Verordnung 2004 und 
des Produktpirateriegesetzes 2004 präsentiert. Zu die-
sen Daten ist allgemein anzumerken, dass dem Bun-
desministerium für Finanzen nur Daten über Produkt-
piraterie-Fälle vorliegen, die von der Österreichischen 
Zollverwaltung im Zuge der Vollziehung der EG-Pro-
duktpiraterie-Verordnung 2004 bzw. des Produktpira-
teriegesetzes 2004 gesammelt wurden. Sämtliche in der 
Folge angeführte Daten und Angaben beziehen sich 
daher ausschließlich auf derartige Fälle.
	 Abschnitt 4 enthält ein Glossar mit einer Erläute-
rung der wichtigsten Begriffe.
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2. Bewertung der aktuellen Situation

2.1. Die Rolle des Zolls beim Voll-
zug der geistigen Eigentumsrechte

Marken- und Produktpiraterie gefährdet die Wettbe-
werbsfähigkeit in der EU, den Handel und die Investi-
tionen in Forschung und Innovation. Die Wettbewerbs-
fähigkeit der Volkswirtschaften beruht zunehmend auf 
Kreativität und Innovation. In der Strategie Europa 
2020 für intelligentes, nachhaltiges und integratives 
Wachstum ist der Weg zur wirtschaftlichen Erholung 
und zu Wachstum in Europa beschrieben. Die Förde-
rung von Wissen und Innovation ist eine der Prioritä-
ten der Strategie.
	 Von Fälschungen geht auch eine Bedrohung für 
die Gesundheit, die Sicherheit und die Arbeitsplätze 
der Bürgerinnen und Bürger aus. Beschränkten sich 
früher Fälschungen auf Luxusartikel, Mode, Musik- 
und Filmprodukte, ist heute eine größere Vielfalt von 
Massenkonsumgütern betroffen, zB Sportkleidung, 
Schuhe, Kosmetik- und Hygieneprodukte, Medika-
mente, Uhren, Mobiltelefone samt Zubehör sowie 
diverse technische Ausrüstungen und Elektrogeräte. 
Daraus erwachsen Risiken für die Gesundheit und die 
Sicherheit der EU-Bürgerinnen und EU-Bürger. Die 
größte Gruppe bei den Fälschungen betrifft nach wie 
vor Medikamente. Nahezu 25 % aller vom österreichi-
schen Zoll gefundenen Sendungen mit Fälschungen 
betrafen diese wohl gefährlichste Form der Produktpi-
raterie! 

Die Zollbehörden überwachen den gesamten Handel, 
der die Außengrenzen der EU überschreitet. Sie füh-
ren Kontrollen zu verschiedenen Zwecken durch und 
sind das zentrale Vollzugsorgan, wenn es um die Voll-
ziehung der geistigen Eigentumsrechte im Verkehr 
mit Drittländern geht. Der Zoll hat entsprechend den 
Vorgaben der EG-Produktpiraterie-Verordnung 2004 
die Einfuhr von Produkten in die EU, bei denen der 
Verdacht besteht, dass sie gegen Rechte des geistigen 
Eigentums verstoßen, zu stoppen.
	 Das Volumen der Waren, die die Zollverwaltungen 
in der Ein- und Ausfuhr abzufertigen haben, steigt 
ständig weiter an. Wenngleich alle Waren, die ein- oder 
ausgeführt werden, der zollamtlichen Überwachung 
unterliegen, kann nur ein geringer Teil tatsächlich 
kontrolliert werden. Deshalb verwenden die Zollver-
waltungen zur Identifikation potentiell risikoreicher 
Sendungen das System des Risikomangements, das 
sowohl auf EDV-gestützte als auch auf manuelle Aus-
wahl der zu kontrollierenden Sendungen beruht. So-

fern die mutmaßlichen Rechtsverletzer und die Trans-
portwege bekannt sind, können elektronische Systeme 
sehr wirkungsvoll eingesetzt werden. Liegen solche 
Informationen aber nicht vor, was häufig bei Schnell-
diensten oder im Postverkehr der Fall ist, stoßen die-
se Systeme an ihre Grenzen. Dann bleibt nur die sehr 
personalintensive händische Kontrolle, bei der es vor 
allem auf die Erfahrung und den Instinkt des Kontroll-
organes ankommt, vorausgesetzt, die erforderlichen 
Personalressourcen stehen zur Verfügung.

Dass die Erfahrung und der Instinkt der Zöllnerinnen 
oder der Zöllner ganz wesentlich für den Erfolg sind, 
hat sich zuletzt wieder Ende Oktober 2013 in Vorarl-
berg gezeigt. Im Zuge der Verzollung einer Sendung 
mit 6.200 Stück Armbanduhren beim Zollamt Feldkirch 
Wolfurt kam die Sendung der aufmerksamen Zollbe-
amtin verdächtig vor, weil die in US-Dollar ausgewie-
senen Einzelpreise der Uhren sehr niedrig waren. 
	 Der Verdacht wurde durch eine intensive Waren-
kontrolle erhärtet. Auch die Aufmachung der Verpa-
ckung, das Fehlen von Anhängern, Handbüchern und 
Garantieheften und auch die Machart der Waren ganz 
allgemein deuteten auf Fälschungen hin. Wie richtig 
die Zollbeamtin mit ihrem Verdacht lag, zeigte die Be-
stätigung des kontaktierten Markenrechtsinhabers, der 
sofort die Vernichtung der Uhren beantragte. Nach-
dem auch der Warenempfänger der Vernichtung zuge-
stimmt hat, wurden die Uhren im Dezember 2013 bei 
einem Vorarlberger Recyclingunternehmen unter amt-
licher Aufsicht vernichtet.

Im Kampf gegen die Produktpiraterie setzt das Bun-
desministerium für Finanzen aber nicht nur auf die 
Kontrolltätigkeiten der Zollbehörden. Die Information 
und Aufklärung der Öffentlichkeit bildet einen ganz 
wesentlichen Bestandteil der Strategie des Bundesmi-
nisteriums für Finanzen im Kampf gegen die Produkt-
piraterie.
	 In den letzten Jahren erfolgten in Österreich re-
gelmäßig 30 bis 40 % aller Produktpiraterieaufgriffe 
von Oktober bis Dezember. Nach den Aufgriffen der 
österreichischen Zollverwaltung zu urteilen, nimmt 
die Bestellung folgender Artikelgruppen besonders in 
der Vorweihnachtszeit signifikant zu: Bekleidung und 
Uhren bis zu 100%, Schuhe bis zu 50%, Mobiltelefone 
und Zubehör bis zu 35% und Medikamente bis zu 80%.
	 Das Bundesministerium für Finanzen hat daher 
auch im Jahr 2013 von Oktober bis Dezember einen 
besonderen Schwerpunkt bei der Pressearbeit gesetzt, 
um die Konsumentinnen und Konsumenten immer 
wieder über die Gefahren der Produktpiraterie sowie 

2. Bewertung der aktuellen Situation
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2. Bewertung der aktuellen Situation

über sicheres Weihnachtsshopping im Internet zu in-
formieren. Zahlreiche Medienberichte waren die Folge. 
	 Wie die nachstehende Übersicht zeigt, dürfte die-
se Initiative zum Erfolg führen. Nach den ersten drei 
Quartalen war bereits ein Rückgang bei den Produkt-
piraterieaufgriffen absehbar, der sich auch im vierten 
Quartal 2013 fortgesetzt hat. Dieser Rückgang betrifft 
auch 2013 wieder die gerade in der Vorweihnachts-
zeit boomenden Bereiche Bekleidung, Uhren, Schuhe, 
Mobiltelefone und Medikamente. Gleichzeitig sind 
die Anfragen zu Internetbestellungen in der Zollaus-
kunftsstelle und die Zugriffe auf die diesbezüglichen 
Infoseiten auf der BMF-Homepage gestiegen. Die ver-
mehrte Aufklärungs- und Informationsarbeit des Bun-
desministeriums für Finanzen dürfte wirken.

Tabelle 1: Übersicht über die quartalsweise Vertei-
lung der Produktpiraterieaufgriffe seit dem Jahr 2009

Eine besondere Herausforderung für den Zoll sind 
nach wie vor Fälschungen, die über das Internet ver-
trieben werden, und die im Postverkehr oder durch 
Kurierdienste eingeführt werden. Im Jahr 2013 wurden 
auf diesem Vertriebsweg insgesamt 1.747 Sendungen 
mit Fälschungen aufgegriffen, das sind 92,21 % aller 
Aufgriffe. 
	 Nicht nur die große Menge der Sendungen macht 
die Kontrolle schwierig. Wurde eine Sendung als pira-
terieverdächtig identifiziert, besteht zur Verifizierung 
dieses Verdachts nur die physische Kontrolle der Wa-
ren. Manchmal können Plagiate allerdings leicht er-
kannt werden, wie etwa dann, wenn ein neues Modell 
eines Smartphones geliefert wird, bevor es überhaupt 
in den offiziellen Verkauf gelangt ist.
	 Bei der physischen Kontrolle von piraterieverdäch-
tigen Waren zeigt sich aber immer öfter, dass es selbst 
für erfahrene Zöllner zunehmend schwierig wird, die 
Fälschungen zu erkennen, weil die Fälscher immer 
mehr Aufwand investieren, ihre Plagiate näher an das 
Original zu bringen oder zu tarnen.

2.2. Medikamentenfälschungen – 
eine gefährliche Bedrohung

Bei den Medikamentenfälschungen werden die nega-
tiven Auswirkungen des Phänomens Produktpiraterie 
am Deutlichsten, stellt dies doch eine der gefährlichs-
ten Formen der Fälschungen dar.
	 Medikamentenfälschungen werden von skrupel-
losen Geschäftemachern, die nahezu vollständig in 
der Untergrundwirtschaft agieren, unter Bedingungen 
produziert, gelagert und transportiert, die nicht annä-
hernd den geltenden Standards der Pharmaindustrie 
entsprechen. Das Ergebnis sind dann oft mit Schad-
stoffen verunreinigte Medikamente oder Medika-
mente, die über- oder unterdosiert sind, oder solche, 
die überhaupt wirkungslos sind.
	 Vertrieben werden diese Fälschungen über pro-
fessionell gestaltete Online-Portale, die den Konsu-
mentinnen und Konsumenten Echtheit und Seriosität 
vortäuschen. Tatsächlich steht hinter diesen illegalen 
Machenschaften vor allem die organisierte Kriminali-
tät, die keinerlei Rücksicht auf den gesundheitlichen 
oder finanziellen Schaden für die betrogenen Kun-
dinnen und Kunden oder die Folgekosten für die Ge-
sellschaft nimmt. 

Die gegensteuernde Informations- und Aufklärungs-
arbeit des Bundesministeriums für Finanzen (siehe 
Punkt 2.1.) scheint hier erfolgreich zu sein. Im Jahr 2013 
sind die Aufgriffszahlen auch bei den Medikamenten-
fälschungen, in denen die Zollbehörden nach der EG-
Produktpiraterie-Verordnung 2004 tätig wurden, nach 
einem leichten Rückgang 2012 neuerlich zurückgegan-
gen. Bei 436 Aufgriffen wurden insgesamt 22.293 Medi-
kamentenplagiate beschlagnahmt. Dennoch enthielten 
nach wie vor nahezu 25 % aller vom österreichischen 
Zoll gefundenen Sendungen mit Fälschungen Medika-
mentenplagiate!

Die Hitliste der vom Zoll beschlagnahmten gefälsch-
ten Arzneimittel wird nach wie vor von Lifestyleprä-
paraten, hauptsächlich Potenzmitteln, Diätpillen und 
Haarwuchspräparaten, angeführt. Im Vergleich zu den 
Vorjahren steigt aber der Anteil der Potenzmittel und 
der Anteil der anderen Lifestylepräparate sinkt.

Erfolgreich verlief auch die diesjährige international 
organisierte Aktionswoche im Kampf gegen den Ver-
kauf illegaler Medikamente im Internet, die Bereits 
zum sechsten Mal durchgeführt wurde. Im Zeitraum 
vom 18. bis zum 25. Juni 2013 setzten der österrei-
chische Zoll, das BASG/AGES Medizinmarktaufsicht 
und das Bundeskriminalamt im Rahmen der interna-
tionalen Operation „Pangea VI“ einen Kontrollschwer-

Jahr
Anzahl Fälle (Sendungen)

1. – 3. Quartal 4. Quartal Gesamt

2009	 1.551	 965	 2.516

2010	 1.922	 881	 2.803

2011	 2.091	 1.110	 3.201

2012	 1.744	 600	 2.344

2013	 1.427	 467	 1.894
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punkt gegen den illegalen Medikamentenverkauf im 
Internet. Alle beteiligten Ressorts und Organisationen 
zeigten sich mit dem Ergebnis der Aktionswoche, vor 
allem aber mit der guten Zusammenarbeit untereinan-
der, zufrieden.
	 Der Zoll legte den Fokus in der Aktionswoche auf 
die Kontrolle von Einfuhren von illegalen und gefälsch-
ten Medikamenten, die nach Internetbestellungen im 
Postverkehr geliefert wurden. Im Postverteilerzentrum 
Wien-Inzersdorf langen jede Woche ca. 20.000 Briefe 
und Pakete aus EU- und aus Nicht-EU-Staaten ein, die 
von Bediensteten des Zollamtes Wien in Bezug auf zoll-
pflichtige und verbotene Waren kontrolliert werden. 
Risikoorientierte Stichprobenkontrollen sollen dabei 
eine möglichst treffsichere Fallauswahl ermöglichen. 
Auf diese Weise wurden vom Zoll im Aktionszeitraum 
ungefähr 2.000 Briefe und Pakete kontrolliert.
	 Dabei wurden vom Zollamt Wien 36 Sendungen 
mit 4.140 illegalen Medikamenten aufgegriffen. 21 die-
ser Sendungen enthielten 970 gefälschte Pillen, haupt-
sächlich Potenzmittel, die vor allem aus Indien stam-
men. Versendet wurden die Plagiate zum Teil über 
Singapur und die Schweiz. Diese Vorgansweise wäh-
len die Fälscher, um die wahre Herkunft zu verschlei-
ern und die Zöllner in die Irre zu führen.
	 Die anderen 15 Sendungen betrafen 2.170 illegale, 
im Internet bestellte Medikamente. Dabei handelte es 
sich um Hormonpräparate, Antidepressiva, Diätmit-
tel, Mittel gegen Multiple Sklerose, Haarwuchsmittel, 
Mittel gegen Zahnfleischentzündungen und Karies, 
Antiallergika, Mittel gegen Leberschäden, Antibiotika, 
Schmerzmittel und Mittel zur Brustvergrößerung. Die 
meisten Mittel wurden in den USA bestellt und auch 
von dort geliefert.

Alle diese Medikamente wurden beschlagnahmt. Das 
Arzneiwareneinfuhrgesetz 2010 verbietet Privatper-
sonen sowohl die Bestellung von Medikamenten im 
Internet als auch die anschließende Einfuhr. Diese Ver-
stöße wurden bei den Verwaltungsstrafbehörden zur 
Anzeige gebracht. Bei den Sendungen mit den Medi-
kamentenfälschungen wurde zusätzlich auch ein Ver-
fahren nach der EG-Produktpiraterie-Verordnung 2004 
eingeleitet.

Stammte die überwiegende Anzahl (bis zu 95 %) 
der Medikamentenfälschungen in den letzten Jah-
ren hauptsächlich aus Indien, konnte bereits 2011 ein 
neuer Trend beobachtet werden. Singapur ist als neue 
Drehscheibe für die Verteilung der Medikamentenfäl-
schungen in Erscheinung getreten. Auch im Jahr 2013 
wurden nahezu 20 % der aufgegriffenen Medikamen-
tenplagiate über Singapur in die EU geliefert. Hier liegt 
aber der Verdacht nahe, dass diese Medikamente nicht 
in Singapur hergestellt, sondern in anderen Ländern 
produziert und nur von Singapur aus per Post ver-
sandt wurden. 

Auch im Vergleich mit anderen EU-Mitgliedstaaten 
können sich die Erfolge der österreichischen Zollver-
waltung sehen lassen. In den letzten Jahren erfolgte 
nahezu ein Viertel aller in den 28 EU-Mitgliedstaaten 
getätigten Aufgriffe mit Medikamentenfälschungen in 
Österreich. Im Jahr 2007 ging nahezu die Hälfte und 
im Jahr 2011 ging ein Drittel aller Aufgriffe in der EU 
auf das Konto des österreichischen Zolls! Es ist zu er-
warten, dass Österreich auch 2013 (dafür liegen die 
EU-Zahlen noch nicht vor) bei den Medikamentenauf-
griffen wieder EU-Spitzenreiter sein wird. Dieser Er-
folg ist sicher auch darauf zurückzuführen, dass das 
Bundesministerium für Finanzen eine seiner zentralen 
Aufgaben im Schutz vor diesen Gefahren sieht. Ein 
starker Zoll schützt sowohl die Verbraucherinnen und 
die Verbraucher als auch die Wirtschaft. Die Zollbehör-
den und die Finanzverwaltung reagieren aber nicht 
nur auf diese Bedrohungen, sondern sie agieren gerade 
hier sehr offensiv.

Gefälschte Medikamente werden vom Zoll aber immer 
wieder auch als Schmuggelgut aufgegriffen, vor allem 
am Flughafen Wien. Insgesamt haben die Zöllner am 
Flughafen Wien im Jahr 2013 bei Kontrollen im Reise-
verkehr 64 Mal zugegriffen und 40.270 geschmuggel-
te Medikamente aufgegriffen. Herkunftsländer waren 
China, Thailand, Ägypten und die Türkei. Bei unge-
fähr 60 % der Pillen handelte es sich vermutlich um 
Plagiate.

	 Anzahl	 Anzahl
Jahr	 Fälle	 gefälschte
	 (Sendungen)	 Medikamente

2004	 0	 0
2005	 1	 55
2006	 127	 12.271
2007	 958	 42.386
2008	 783	 40.078
2009	 593	 27.095
2010	 404	 16.903
2011	 823	 41.589
2012	 630	 33.404
2013	 436	 22.293

Tabelle 2: Entwicklung der Aufgriffe von Medika-
menten seit dem Jahr 2004
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2.3. Der EU-Zoll-Aktionsplan 2013 
bis 2017

Die Evaluierung des EU-Zoll-Aktionsplans 2009 bis 
2012 durch die Kommission und die Mitgliedstaaten 
hat gezeigt, dass ein EU-weites Konzept für die Durch-
setzung der Rechte des geistigen Eigentums durch die 
Zollbehörden beibehalten werden muss. Dies war auch 
Tenor der 79. Tagung der Zoll-Generaldirektoren der 
Mitgliedstaaten der EU und der Türkei. Auf der Ta-
gung wurde gefordert, dass ein neuer EU-Aktionsplan 
im Zollbereich zur Bekämpfung von Verletzungen der 
Rechte des geistigen Eigentums erstellt wird, der klare 
Ziele, sachgerechte Ressourcen und Ergebnis- und Lei-
stungsindikatoren vorsieht.

Im Wettbewerbsfähigkeitsrat wurde am 10. Dezem-
ber 2012 eine Entschließung verabschiedet, mit der die 
Mitgliedstaaten und die Kommission ersucht werden, 
den neuen Aktionsplan 2013 bis 2017 wirksam durch-
zuführen und dabei die zur Verfügung stehenden In-
strumente wirksam zu nutzen. 
	 Diese Entschließung und der EU-Aktionsplan im 
Zollbereich zur Bekämpfung von Verletzungen der 
Rechte des geistigen Eigentums für den Zeitraum 2013 
bis 2017 wurden im März 2013 im EU-Amtsblatt veröf-
fentlicht (ABl. Nr. C 80 vom 19. März 2009, S. 1). 

Mit dem neuen Aktionsplan soll in einem Umfeld 
knapper Finanzmittel ein Mehrwert und verbesserte 
Ergebnisse erzielt werden. Er enthält einige zentrale 
Aspekte vorheriger Aktionspläne, die nach wie vor 
Geltung haben und die weiter vertieft und verwirk-
licht werden sollen. Die Erfahrungen bei der Durch-

führung des Aktionsplans für den Zeitraum 2009 bis 
2012 haben außerdem gezeigt, dass das Vorgehen in 
Anbetracht knapper Ressourcen in den Verwaltungen 
angepasst werden muss. Die durchzuführenden Maß-
nahmen sollten klar umrissen sein und mit Indikatoren 
verknüpft werden, die eine Messung der Ergebnisse er-
möglichen. Außerdem sollte eine Partnerschaft mit der 
Europäischen Beobachtungsstelle für Verletzungen von 
Rechten des geistigen Eigentums eingegangen werden 
und die Zusammenarbeit mit dem Europäischen Amt 
für Betrugsbekämpfung (OLAF) und europäischen 
Durchsetzungsstellen, die keine Zollbehörden sind, 
sollte im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeiten ge-
gebenenfalls ausgebaut werden.

Mit dem neuen Aktionsplan werden folgende strate-
gische Ziele verfolgt:
•	 Wirksame Durchführung und Überwachung der 

neuen Vorschriften der EU zur Durchsetzung der 
Rechte des geistigen Eigentums durch die Zollbe-
hörden.

•	 Bekämpfung des Handels mit Waren, mit denen 
Rechte des geistigen Eigentums verletzt werden, in 
Postsendungen und Paketen bei Käufen über das In-
ternet und im Rahmen des Containerhandels.

•	 Bekämpfung des Handels mit Waren, mit denen 
Rechte des geistigen Eigentums verletzt werden, in 
der gesamten internationalen Versorgungskette.

•	 Stärkung der Zusammenarbeit mit der Europä-
ischen Beobachtungsstelle für Verletzungen von 
Rechten des geistigen Eigentums und den Strafver-
folgungsbehörden.

Dieser Plan sieht 21 konkrete Maßnahmen vor, die von 
der Kommission und/oder den EU-Ländern durchge-
führt werden sollen und folgende Ziele erreichen sollen:
•	 Entwicklung von Instrumenten für die Durchfüh-

rung der neuen Vorschriften der EU.
•	 Nutzung aller Funktionen der COPIS-Datenbank.
•	 Aufklärung der Rechteinhaber und Akteure. 
•	 Jährliche Veröffentlichung von Statistiken.
•	 Entwicklung maßgeschneiderter Konzepte für Pa-

ket- und Postsendungen.
•	 Stärkung des Zollrisikomanagements.
•	 Stärkung der Zusammenarbeit mit wichtigen Her-

kunfts-, Transit- und Empfängerländern.
•	 Aufbau von Kapazitäten in Kandidaten- und Nach-

barländern zur Durchsetzung der Rechte des geisti-
gen Eigentums.

•	 Einrichtung einer Partnerschaft mit der Europä-
ischen Beobachtungsstelle für Verletzungen von 
Rechten des geistigen Eigentums.

•	 Verbesserung des gegenseitigen Verständnisses und 
der Zusammenarbeit zwischen Zoll, Polizei und Ju-
stizbehörden.

	 Anzahl Sendungen mit  
Jahr	 gefälschten Medikamente
	 EU gesamt	 Österreich

2005	 148	 1	 (0,68 %)
2006	 497	 127	 (25,55 %)
2007	 2.045	 958	 (46,85 %)
2008	 3.207	 783	 (24,42 %)
2009	 3.374	 593	 (17,58 %)
2010	 1.812	 404	 (22,30 %)
2011	 2.494	 823	 (33,00 %)
2012	 2.530	 436	 (17,23 %)

Tabelle 3: Anzahl der Sendungen mit gefälschten 
Medikamenten im EU-Vergleich
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plan 2014 bis 2017 auf dem nächsten Treffen des EU-
China-Komitees zur Zusammenarbeit im Zollwesen 
im Frühjahr 2014 zu unterzeichnen. 

2.4. Europäische Beobachtungs-
stelle für Verletzungen von Rech-
ten des geistigen Eigentums

Die durch die Verordnung (EU) Nr. 386/20122 geschaf-
fene Europäische Beobachtungsstelle für Verletzungen 
von Rechten des geistigen Eigentums (European Ob-
servatory on Infringements of Intellectual Property 
Rights), kurz Beobachtungsstelle oder Observatory, 
ist mittlerweile voll im Harmonisierungsamt für den 
Binnenmarkt (Office of Harmonization for the Internal 
Market – OHIM) integriert.

An den Sitzungen der Beobachtungsstelle nehmen 
Vertreter des öffentlichen und des privaten Sektors teil. 
Der öffentliche Sektor umfasst Mitglieder oder andere 
Vertreter des Europäischen Parlaments und Vertreter 
der Kommission sowie Vertreter der Verwaltungen 
der Mitgliedstaaten. Die Vertreter des privaten Sektors 
stammen aus einer breit gefächerten, repräsentativen 
und ausgewogenen Reihe von europäischen und natio-
nalen Einrichtungen der verschiedenen Wirtschaftsbe-
reiche, ua. der Kreativwirtschaft, die von Verletzungen 
von geistigen Eigentumsrechten am stärksten betroffen 
sind bzw. am meisten Erfahrung in der Bekämpfung 
von derartigen Rechtsverletzungen besitzen. Ferner 
sind Verbraucherorganisationen, kleine und mittlere 
Unternehmen, Urheber und andere Werkschöpfer ver-
treten.
	 Das Herzstück des Arbeitsprogramms der Beo-
bachtungsstelle bilden vier „Kernprojekte“, die ent-
weder als Basis und Katalysator für die weitere Arbeit 
oder als Grundlagenprojekte dienen. 

Diese Projekte sind:
•	 Sensibilisierung der Öffentlichkeit.
•	 Entwicklung von Systemen für die Erfassung, Ana-

lyse und Meldung von Fällen von Marken- und Pro-
duktpiraterie in der EU und Austausch wichtiger 
Informationen.

•	 Kompetenzvermittlung im Bereich der Durchset-
zung der Rechte des geistigen Eigentums durch spe-
zielle Ausbildungsangebote.

Die Umsetzung des Aktionsplans erfolgt nach einem 
durch die Kommission und die Mitgliedstaaten ausge-
arbeiteten detaillierten Fahrplan („Roadmap“), in dem 
die Maßnahmen und Instrumente umrissen werden, 
die in einem vereinbarten Zeitrahmen zum Tragen 
kommen.

Die Arbeiten im Rahmen des Aktionsplans konzent-
rierten sich im Jahr 2013 vor allem auf die Vorbereitung 
einer reibungslosen Umsetzung der neuen EU-Pro-
duktpiraterie-Verordnung 20141, die am 1. Jänner 2014 
in Kraft getreten ist. Dies beinhaltete die Vorbereitung 
von Durchführungsvorschriften zur Festlegung der 
Antragsformulare für die Rechtsinhaber und die Ausar-
beitung und Durchführung von Schulungsmaßnahmen 
für die Zollorgane und von Informationsveranstal-
tungen für die Rechtsinhaber. Auf EU-Ebene wurde zur 
neuen Verordnung ein e-Learning Kurs erstellt. 
	 Einen weiteren Schwerpunkt bildete die Produk-
tivsetzung einer Datenbank (anti-COunterfeit and 
anti-Piracy Information System – COPIS) auf EU-
Ebene für die elektronische Handhabung der Anträge 
der Rechtsinhaber auf Tätigwerden der Zollbehörden 
(Grenzbeschlagnahmeanträge) und der Informationen 
der Mitgliedstaaten über die Produktpiraterieaufgriffe. 
Einige Mitgliedstaaten (darunter auch Österreich) ha-
ben erfolgreich Schnittstellen zu diesem System für ei-
nen einfachen und raschen Datenaustausch zwischen 
COPIS und bestehenden nationalen Systemen einge-
richtet.
	 Zur Entwicklung von Konzepten für Paket- und 
Postsendungen wurde eine Projektgruppe eingesetzt, 
an der auch Österreich mitarbeitet.
	 Schließlich wurde eine vielschichtige Zusammen-
arbeit mit der Europäischen Beobachtungsstelle für 
Verletzungen von Rechten des geistigen Eigentums 
und dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt 
(Office of Harmonization for the Internal Market – 
OHIM) eingerichtet.

Die Zusammenarbeit mit China wurde nach Auslau-
fen des EU-China-Aktionsplans 2009 bis 2012 auf der 
Grundlage des abgelaufenen Aktionsplans weiterge-
führt. 
	 Auf EU-Seite hat die Kommission mit Experten 
aus den Mitgliedstaaten einen neuen Aktionsplan 
vorbereitet. Wesentlicher Punkt dabei ist die Auswei-
tung des Netzes der zusammenarbeitenden Häfen und 
Flughäfen in der EU und in China. 
	 Es ist beabsichtigt, den neuen EU-China-Aktions-

1 Verordnung (EU) Nr. 608/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juni 2013 zur Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums durch die 
Zollbehörden und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1383/2003 des Rates, ABl. Nr. L 181 vom 29. Juni 2013, S. 15 
2 Verordnung (EU) Nr. 386/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. April 2002 zur Übertragung von Aufgaben, die die Durchsetzung von 
Rechten des geistigen Eigentums betreffen, einschließlich der Zusammenführung von Vertretern des öffentlichen und des privaten Sektors im Rahmen einer 
Europäischen Beobachtungsstelle für Verletzungen von Rechten des geistigen Eigentums, auf das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster 
und Modelle), ABl. Nr. L 129 vom 16. Mai 2012, S. 1
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•	 Ermittlung und Bekanntmachung von bewährten 
Verfahren bei der Durchsetzung geistiger Eigen-
tumsrechte.

Im Jahr 2013 wurden vom Harmonisierungsamt im 
Rahmen der Beobachtungsstelle drei Projekte erfolg-
reich abgeschlossen:

In Partnerschaft mit dem Europäischen Patentamt wur-
de eine Studie zum „Beitrag der schutzrechtsinten-
siven Wirtschaftszweige zur Wirtschaftsleistung und 
zur Beschäftigung in Europa“ („Intellectual Property 
Rights intensive industries: contribution to economic 
performance and employment in Europe“) herausge-
geben. 
	 Die Studie stellt Informationen über die wich-
tigsten schutzrechtsintensiven Wirtschaftszweige und 
ihren Beitrag für die Wirtschaftsleistung und den Han-
del auf EU-Ebene bereit und enthält eine Analyse auf 
Ebene der Mitgliedstaaten. Ein Abschnitt der Studie 
befasst sich mit einer Reihe von Patenten, Marken und 
Geschmacksmuster aus den einzelnen Mitgliedstaaten 
und widmet sich insbesondere der Schaffung von Ar-
beitsplätzen im Binnenmarkt.

•	 Etwa die Hälfte der Wirtschaftszweige der EU ist 
schutzrechtsintensiv.

•	 26 % aller Arbeitsplätze in der EU (dh. etwa 56 Mil-
lionen) entfallen unmittelbar auf schutzrechtsinten-
sive Wirtschaftszweige. Werden die 20 Millionen Ar-
beitsplätze mit eingerechnet, die indirekt mit diesen 
Wirtschaftszweigen im Zusammenhang stehen, so 
hängt jeder dritte Arbeitsplatz in der EU (35 %) von 
schutzrechtsintensiven Wirtschaftszweigen ab.

•	 Diese Wirtschaftszweige erzeugten etwa 39 % der 
gesamten Wirtschaftstätigkeit (BIP) in der EU im 
Wert von 4,7 Billionen Euro.

•	 In schutzrechtsintensiven Wirtschaftszweigen wer-
den höhere Löhne und Gehälter gezahlt als in nicht 
schutzrechtsintensiven Wirtschaftszweigen, mit 
einem Aufschlag von mehr als 40 %. Das durch-
schnittliche Wochengehalt in schutzrechtsintensiven 
Wirtschaftszweigen beläuft sich auf 715 Euro, verg-
lichen mit 507 Euro in nicht schutzrechtsintensiven 
Wirtschaftszweigen.

•	 90 % des Handels der EU mit der übrigen Welt ent-
fallen auf schutzrechtsintensive Wirtschaftszweige.

Eine Zusammenfassung dieser Studie ist dem Bericht 
als Anhang 1 angeschlossen. Die vollständige Studie 
ist auf der Homepage des Harmonisierungsamts für 
den Binnenmarkt wie folgt abrufbar:
	 Eine zweite im Rahmen der Beobachtungsstelle 

in Auftrag gegebene Studie zum Thema „Die Bürger 
Europas und das geistige Eigentum: Wahrnehmung, 
Bewusstsein und Verhalten“ („The European Citizens 
and Intellectual Property: perception, awareness and 
behaviour“) präsentiert die Ergebnisse einer Umfrage 
zur Haltung von Bürgerinnen und Bürgern Europas 
gegenüber Rechten des geistigen Eigentums, die erst-
mals in dieser Art in der EU durchgeführt wurde. 

Die Studie zeigt, dass die Konsumentinnen und Kon-
sumenten in der EU geistiges Eigentum zwar schätzen, 
jedoch Verletzungen in bestimmten Fällen für gerecht-
fertigt halten.

•	 96 % der Europäerinnen und Europäer sind der 
Ansicht, dass geistiges Eigentum wichtig ist, weil 
es Innovationen und Kreativität fördert, indem es 
Erfinder, Schöpfer und Künstler für ihre Arbeit aus-
zeichnet.

•	 86 % der Bürgerinnen und Bürger Europas sind 
der Meinung, dass der Schutz geistigen Eigentums 
zur Verbesserung der Qualität von Produkten und 
Dienstleistungen beiträgt. 

•	 69 % der Befragten schätzen geistiges Eigentum, weil 
es ihres Erachtens zur Schaffung von Arbeitsplätzen 
und zu wirtschaftlichem Wohlstand beiträgt. Des-
halb verurteilen sie Verletzungen der Rechte geisti-
gen Eigentums.

•	 34 % der Europäerinnen und Europäer halten den 
Kauf gefälschter Waren für gerechtfertigt, wenn sie 
dadurch Geld sparen können. 38 % sind der Mei-
nung, dass der Kauf von Fälschungen als Protest-
handlung gegen eine marktgesteuerte Wirtschaft 
gerechtfertigt ist. 22 % der Konsumentinnen und 
Konsumenten halten das Herunterladen für zuläs-
sig, wenn es keine legale Alternative gibt, und 42 %, 
wenn es für den persönlichen Gebrauch gedacht ist. 
Höher ist dieser Anteil insbesondere in der Alters-
gruppe zwischen 15 und 24.

•	 Der Umfrage zufolge erklärt sich der Unterschied 
zwischen den beiden Ansichten daraus, dass viele 
der Befragten denken, geistiges Eigentum bringe ih-
nen persönlich keinen Nutzen oder das System des 
geistigen Eigentums erfülle ihre Erwartungen an 
Preis, Verfügbarkeit, Vielfalt und Qualität nicht.

Eine Zusammenfassung dieser Studie ist dem Bericht 
als Anhang 2 angeschlossen. Die vollständige Studie 
ist auf der Homepage des Harmonisierungsamts für 
den Binnenmarkt wie folgt abrufbar:
	 Abgeschlossen werden konnte auch die Entwick-
lung der „Enforcement-Datenbank“, die es den 

https://oami.europa.eu/ohimportal/de/web/
observatory/ip-contribution

https://oami.europa.eu/ohimportal/documents/
11370/80606/IP+perception+study
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2. Bewertung der aktuellen Situation

Rechtsinhabern ermöglicht, online und auf sichere Art 
und Weise Informationen mit den Zoll-, Polizei und 
Strafverfolgungsbehörden auszutauschen. Diese Infor-
mationen helfen den Behörden bei der Unterscheidung 
von gefälschten und echten Waren und sollen sicher-
stellen, dass im Verdachtsfall die richtige Ansprechper-
son des Rechtsinhabers kontaktiert wird. Aus diesen 
Informationen können auch automatisiert Grenzbe-
schlagnahmeanträge für den Zoll generiert werden.
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3. Daten und Fakten

3. Daten und Fakten
 

3.1. Grenzbeschlagnahmeanträge

Am 31. Dezember 2013 waren in Österreich insgesamt 
1.008 Anträge auf Tätigwerden der Zollbehörde nach 
Artikel 5 der EG-Produktpiraterie-Verordnung 2004 
(Grenzbeschlagnahmeanträge) in Kraft. 

Tabelle 4: Übersicht über die von den Grenzbeschlagnahmeanträgen betroffenen Schutzrechte

Marke, Gemeinschaftsmarke	 122 3)	 798 4)

Geschmacksmuster, Gemeinschaftsgeschmacksmuster	 2	 69
Urheberrecht und verwandte Schutzrechte	 5	 0
Patente (einschl. ergänzende Schutzzertifikate)	 8	 0
Sortenschutzrecht		  0	 0
Geschützte Ursprungsbezeichnung oder geografische  
Angabe für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel oder  
für Weinbauerzeugnisse		  0	 3
Geschützte geografische Angabe für Spirituosen	 0	 1

Gesamt		  137	 871

Gemeinschafts-
anträgeSchutzrecht Nationale

Anträge

Dabei handelt es sich um
•	 137 nationale Anträge im Sinne von Artikel 5 Absatz 

1 PPV 2004 und
•	 871 Gemeinschaftsanträge gem. Artikel 5 Absatz 4 

PPV 2004, die auch in Österreich gelten.

Im Detail betreffen die am 31. Dezember 2013 gültigen 
Anträge folgende Schutzrechte:

3) Neben dem Markenrecht wurden 
10 nationale Anträge auch auf das Geschmacksmusterrecht, 
1 nationaler Antrag auch auf das Geschmacksmusterrecht und das Urheberrecht, 
3 nationale Anträge auch auf das Urheberrecht und 
1 nationaler Antrag auch auf das Patentrecht gestützt. 
4) Neben dem Gemeinschaftsmarkenrecht wurden  
122 Gemeinschaftsanträge auch auf das Gemeinschaftsgeschmacksmusterrecht und 
1 Gemeinschaftsantrag auch auf die geschützte geografische Angabe für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel gestützt.
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3. Daten und Fakten

Die Gemeinschaftsanträge wurden in folgenden Mit-
gliedstaaten gestellt:

Tabelle 5: Übersicht über die Gemeinschaftsanträge

Die Zahl der Grenzbeschlagnahmeanträge steigt seit 
Jahren kontinuierlich an und hat am 31. Dezember 2013 
mit insgesamt 1.008 Anträgen einen neuen Höhepunkt 

erreicht. Durch die am 1. Juli 2004 in Kraft getretene 
EG-Produktpiraterie-Verordnung wurde die Mög-
lichkeit der Stellung von Gemeinschaftsanträgen (mit 
Geltungsbereich in mehreren oder allen EU-Mitglied-
staaten) forciert. Die Rechtsinhaber haben diese für sie 
einfache Form der Antragstellung gut angenommen. 
Im Jahr 2010 hat dies erstmals sogar zu einem Rück-
gang der nationalen Anträge geführt. Die steigende 
Anzahl der Gemeinschaftsanträge zeigt, dass immer 
mehr Rechtsinhaber Gemeinschaftsanträge an Stelle 
von nationalen Anträgen stellen.

Seit dem Jahr 2000 haben sich die Grenzbeschlagnah-
meanträge in Österreich wie folgt entwickelt:

Grafik 1: Entwicklung der Grenzbeschlagnahme-
anträge seit dem Jahr 2000

Mitgliedstaat Gemeinschafts-
anträge

Belgien	 26

Dänemark	 41

Deutschland	 181

Estland	 1

Finnland	 14

Frankreich	 83

Irland	 5

Italien	 71

Luxemburg	 3

Litauen	 2

Niederlande	 102

Österreich	 17

Polen	 9

Rumänien	 1

Schweden	 47

Slowakei	 1

Slowenien	 2

Spanien	 25

Tschechien	 5

Ungarn	 1

Vereinigtes Königreich	 231

Zypern	 3

Gesamt	 871

Jahr	 Nationale	 Gemeinschafts-	 Gesamt
		  Anträge	 anträge	

2000	 68	 2	 70
2001	 63	 4	 67
2002	 99	 14	 113
2003	 128	 21	 149
2004	 120	 37	 157
2005	 117	 124	 241
2006	 133	 211	 344
2007	 144	 274	 418
2008	 154	 339	 493
2009	 156	 430	 586
2010	 135	 531	 666
2011	 136	 638	 774
2012	 131	 752	 883
	2013	 137	 871	 1.008

Tabelle 6: Entwicklung der Grenzbeschlagnahme-
anträge seit dem Jahr 2000
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3. Daten und Fakten

3.2. Produktpiraterie-Aufgriffe im 
Jahr 2013

3.2.1. Allgemeine Bemerkungen zur Produktpiraterie-
Statistik

Die Kommission hat im Jahr 2007 begonnen, die Erhe-
bung der statistischen Daten im Hinblick auf eine grö-
ßere Aussagekraft und eine leichtere Vergleichbarkeit 
zu reformieren. Dabei handelte es sich um einen län-
gerfristigeren Prozess, der mit Beginn des Jahres 2009 
abgeschlossen wurde. Dazu zählt auch eine Änderung 
der Zählweise bei der Anzahl der Fälle. Die Kommis-
sion erhebt seit 2007 ausschließlich die Anzahl der 
Sendungen, hinsichtlich derer der Zoll tätig geworden 
ist. Davor wurde als „Fall“ die Anzahl der Verfahren 
gezählt, die sich aus diesen Anhaltungen ergeben. Da-
durch ergab sich vielfach insofern eine höhere Anzahl 
an Fällen, weil beispielsweise eine Sendung, die Pla-
giate von drei Rechtsinhabern enthielt, entsprechend 
dem tatsächlichen Aufwand nicht als ein Fall, sondern 
im Hinblick auf die durchzuführenden drei Verfahren 
als drei Fälle gezählt wurden.
	 Die im vorliegenden Bericht enthaltenen Daten der 
Jahre 2006 und davor wurden soweit dies möglich war 
zur leichteren Vergleichbarkeit an diese Änderungen 
angepasst.

Neu ist ferner, dass die Kommission nunmehr auch 
jene Fälle erfasst, in denen Originalwaren betroffen 
sind. Dazu kommt es vor allem dann, wenn Produkte 
mit solchen Waren übereinstimmen, die in einem 
Grenzbeschlagnahmeantrag vom Rechtsinhaber als 
rechtsverletzend beschrieben wurden, aber nicht sofort 
als Originalwaren erkennbar sind.
	 Analog zu den Veröffentlichungen der Kommis-
sion enthält auch der vorliegende Bericht Daten über 
jene Einzelfälle, in denen die Überlassung von Origi-
nalwaren ausgesetzt wurde bzw. in denen Originalwa-
ren zurückbehalten wurden. 

3.2.2. Aufgriffe

Die Österreichische Zollverwaltung ist im Jahr 2013 in 
•	 1.894 Fällen (Sendungen)
	 nach der EG-Produktpiraterie-Verordnung 2004 
	 tätig geworden und hat bei 
•	 98.440 Artikeln
	 die Überlassung der Waren ausgesetzt bzw. die 
	 Waren zurückbehalten. 

Daraus resultierten (weil bei einer Sendung manchmal 
mehrere Rechtsinhaber betroffen sind) insgesamt 
•	 2.778 Verfahren.

Diese Waren repräsentieren – würde es sich um Origi-
nalwaren handeln – einen Wert von
•	 5.671.731 Euro.

Das Tätigwerden der Zollbehörden erfolgte dabei in 
1.885 Fällen (ds. 99,54 %) über vorher gestellten An-
trag durch den Rechtsinhaber. Lediglich in 9 Fällen 
(ds. 0,46 %) erfolgte das Tätigwerden von Amts wegen, 
wenn vom Rechtsinhaber (noch) kein entsprechender 
Antrag gestellt worden ist.
	 Eine besorgniserregend hohe Zahl der Sendungen 
mit Fälschungen (436 von 1.894) betraf auch im Jahr 
2013 die wohl gefährlichste Form von Produktpirate-
rie, nämlich Medikamente. Damit setzt sich ein trau-
riger Trend fort, der sich bereits in den Vorjahren abzu-
zeichnen begann (siehe dazu auch Punkt 2.2.).

Die nachstehende Aufstellung enthält eine nach Wa-
ren bzw. Warengruppen gegliederte Übersicht über 
die Fälle, in denen die Zollbehörden auf Grund der 
EG-Produktpiraterie-Verordnung 2004 tätig geworden 
sind. Die Einteilung in die Produktgruppen entspricht 
den entsprechenden Vorgaben der Kommission und 
der Einteilung, nach der auch die Kommission die EU-
weiten Produktpiraterie-Aufgriffsstatistiken veröffent-
licht. Zum Wert der Waren wird angemerkt, dass es 
sich dabei um den im Einvernehmen mit den Rechts-
inhabern geschätzten Wert der entsprechenden Origi-
nalwaren handelt.
	 In dieser Aufstellung sind – ebenso wie in der von 
der Kommission veröffentlichten Produktpiraterie-
Statistik – keine Waren erfasst, bei denen zwar ein 
Fälschungsverdacht besteht, die aber nach anderen 
Rechtsvorschriften (zB wegen Schmuggels) verfolgt 
wurden. So wurden beispielsweise im Jahr 2013 in Ös-
terreich mehr als 12,5 Millionen geschmuggelte Ziga-
retten sichergestellt und finanzstrafrechtlich verfolgt. 
Der Anteil der gefälschten Zigaretten wird auf ca. 70 % 
geschätzt.
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Tabelle 7:  Produktpiraterie-Aufgriffe 2013 – Produktgruppen

3. Daten und Fakten

Produktgruppen
Anzahl Fälle 
(Sendungen)

Anzahl 
Artikel

Wert der 
Originalwaren

1	 Nahrungsmittel, alkoholische und andere Getränke:	  	  	  
1a	 Nahrungsmittel	 0	 0	 0 €
1b	 Alkoholische Getränke	 0	 0	 0 €
1c	 Andere Getränke	 0	 0	 0 €
2	 Körperpflegeprodukte:	  	  	  
2a	 Parfums und Kosmetika	 7	 23.468	 702.720 €
2b	 Andere Körperpflegeprodukte	 1	 5	 100 €
3	 Kleidung und Zubehör:	  	  	  
3a	 Kleidung (Konfektionskleidung)	 149	 11.913	 644.514 €
3b	 Bekleidungszubehör	 31	 241	 24.850 €
4	 Schuhe, einschließlich Bestandteile und Zubehör:	  	  	  
4a	 Sportschuhe	 400	 592	 104.020 €
4b	 Andere Schuhe	 337	 528	 187.300 €
5	 Persönliches Zubehör:	  	  	  
5a	 Sonnenbrillen und andere Augengläser	 32	 164	 31.960 €
5b	 Taschen, wie Brieftaschen, Geldbeutel, 
	 Zigarettenetuis und ähnliche Artikel	 224	 5.017	 486.415 €
5c	 Uhren	 127	 6.767	 947.770 €
5d	 Schmuck und anderes Zubehör	 11	 190	 29.340 €
6	 Mobiltelefone, einschließlich Teile und technisches 
	 Zubehör:	  	  	  
6a	 Mobiltelefone	 59	 5.738	 1.678.050 €
6b	 Bauteile und technisches Zubehör für Mobiltelefone	 14	 18.308	 236.165 €
7	 Elektrische/elektronische Ausrüstung und 
	 Computerausrüstung:	  	  	  
7a	 Audio-/Videogeräte, einschließlich technisches 
	 Zubehör und Bauteile	 11	 158	 22.950 €
7b	 Speicherkarten, USB-Speicher	 1	 250	 9.000 €
7c	 Druckerpatronen und Toner	 0	 0	 0 €
7d	 Computerausrüstung (Hardware), einschließlich 
	 technisches Zubehör und Bauteile	 4	 231	 7.560 €
7e	 Andere Ausrüstung, einschließlich technisches 
	 Zubehör und Bauteile	 1	 2	 400 €
8	 CD, DVD, Kassetten, Spiele:	  	  	  
8a	 Bespielt (Musik, Film, Software, Spielesoftware)	 3	 163	 4.254 €
8b	 Unbespielt	 0	 0	 0 €
9	 Spielzeug, Spiele (einschließlich Spielekonsolen) 
	 und Sportartikel:	  	  	  
9a	 Spielzeug	 1	 6	 200 €
9b	 Spiele, einschließlich elektronische Spielekonsolen	 4	 37	 3.370 €
9c	 Sportartikel, einschließlich Freizeitartikel	 1	 1	 200 €
10	 Tabakerzeugnisse:	  	  	  
10a	 Zigaretten	 0	 0	 0 €
10b	 Andere Tabakerzeugnisse	 0	 0	 0 €
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3. Daten und Fakten

Produktgruppen
Anzahl Fälle 
(Sendungen)

Anzahl 
Artikel

Wert der 
Originalwaren

11	 Arzneimittel:	  	  	  
11	 Arzneimittel	 436	 22.293	 446.260 €
12	 Sonstige:	  	  	  
12a	 Maschinen und Werkzeuge	 1	 16	 640 €
12b	 Fahrzeuge, einschließlich Zubehör und Bauteile	 9	 1.325	 26.520 €
12c	 Bürobedarf	 4	 109	 1.608 €
12d	 Feuerzeuge	 1	 3	 1.050 €
12e	 Etiketten, Anhänger, Aufkleber	 4	 230	 1.600 €
12f	 Textilwaren	 1	 6	 1.000 €
12g	 Verpackungsmaterialien	 1	 434	 9.720 €
12h	 Andere	 19	 245	 62.195 €
Gesamt	 1.894	 98.440	 5.671.731 €

Grafik 2: Produktpiraterie-Aufgriffe 2013 –  
Warengruppen aufgeteilt nach der Anzahl der Fälle  
(Sendungen)

Grafik 3: Produktpiraterie-Aufgriffe 2013 –  
Warengruppen aufgeteilt nach der Anzahl der Artikel
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3. Daten und Fakten

Tabelle 8: Entwicklung der Produktpiraterie-
Aufgriffe in Österreich seit dem Jahr 2002

Jahr Anzahl Fälle 5

(Sendungen)
Anzahl 
Artikel

Wert der 
Originalwaren

2002	 490	 354.979	 10.470.971 €

2003	 557	 2.037.519	 6.588.610 €

2004	 1.327	 3.799.421	 11.068.248 €

2005	 1.547	 179.683	 33.401.028 €

2006	 1.544	 137.713	 10.362.073 €

2007	 2.062	 104.610	 15.241.986 €

2008	 1.712	 619.897	 82.956.551 €

2009	 2.516	 416.263	 16.026.849 €

2010 6  	 2.803	 292.606	 6.765.057 €

2011	 3.201	 97.957	 5.349.821 €

2012	 2.344	 182.046	 4.211.212 €

2013	 1.894	 98.440	 5.671.731 €

5 Die Anzahl der in dieser Tabelle angeführten Fälle der Jahre 2002 bis 2006 wurde entsprechend der aktuellen Zählweise bei der Erfassung der Produktpirate-
rie-Statistik gelistet (siehe auch Punkt 3.2.1.). 
6  Die Tabelle enthält ab dem Jahr 2010 auch Daten über jene Fälle, in denen die Überlassung von Originalwaren ausgesetzt wurde bzw. in denen Originalwaren 
zurückbehalten wurden (siehe auch Punkt 3.2.1.).

Grafik 4: Entwicklung der Produktpiraterie-
Aufgriffe in Österreich seit dem Jahr 202
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3.2.3. Schutzrechte

Die im Jahr 2013 verzeichneten Produktpiraterie-Auf-
griffe betrafen folgende Rechte am geistigen Eigentum:

Schutzrechte
Anzahl 

Fälle
(Sendungen)

Anzahl
Artikel

Marke, Gemeinschaftsmarke	 1.7709	 85.016
Geschmacksmuster, 
Gemeinschaftsgeschmacks-
muster	 1	 6.200
Urheberrecht und ver-
wandte Schutzrechte	 3	 163
Patente 	 120	 7.061
Ergänzende Schutz-
zertifikate	 0	 0
Sortenschutzrecht	 0	 0
Geschützte Ursprungs-
bezeichnung oder 
geografische Angabe für 
Agrarerzeugnisse und 
Lebensmittel oder für 
Weinbauerzeugnisse	 0	 0
Geschützte geografische 
Angabe für Spirituosen	 0	 0
Gesamt	 1.894	 98.440

Tabelle 9: Produktpiraterie-Aufgriffe 2013   – 
Schutzrechtsverletzungen
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3. Daten und Fakten

3.2.4. Ursprungsländer

Bei den Ursprungsländern liegt China sowohl was die Anzahl der Fälle (71,44 %) als auch was die Anzahl der 
Artikel (38,93 %) betrifft, mit Abstand an erster Stelle. Dass die USA als Ursprungsland aufscheint, liegt an einer 
Ausfuhrsendung mit gefälschten Parfümeriewaren, bei der bei einem Aufgriff eine vergleichsweise hohe Anzahl 
an Fälschungen aufgegriffen wurde. Die Fälle aus Indien betreffen ausschließlich Medikamente. Auch die Fälle 
aus Singapur und aus Hongkong betreffen nahezu nur Medikamente, wobei hier der Verdacht nahe liegt, dass die 
Plagiate nicht in diesen Ländern hergestellt wurden, sondern in anderen Ländern produziert und nur über diese 
Länder per Post versandt wurden, um die Zollkontrollen zu erschweren. Insgesamt stammen die in Österreich 
aufgegriffenen Waren hauptsächlich aus dem asiatischen Raum oder aus der Türkei.

Grafik 6: Produktpiraterie-Aufgriffe 2013 –   
Ursprungsländer nach Anzahl der Artikel

Tabelle 10: Produktpiraterie-Aufgriffe 2013 –  
Ursprungsländer nach Anzahl der Fälle (Sendungen)

Ursprungsland
Anzahl 

Fälle
(Sendungen)

% der 
gesamten Fälle

China	 1.353	 71,44 %

Indien	 337	 17,80 %

Singapur	 102	 5,36 %

Hongkong	 39	 2,03 %

Türkei	 27	 1,43 %

Thailand	 13	 0,66 %

VAE	 4	 0,20 %

Philippinen	 4	 0,18 %

Malaysia	 3	 0,17 %

Russland	 3	 0,16 %

andere	 9	 0,57 %

Gesamt	 1.894	  100,00 %

Tabelle 11: Produktpiraterie-Aufgriffe 2013 –  
Ursprungsländer nach Anzahl der Artikel

Ursprungsland Anzahl 
Artikel

% der 
Gesamtmenge

China	 38.319	 38,93 %

USA	 23.227	 23,60 %

Indien	 17.787	 18,07 %

Türkei	 10.369	 10,53 %

Singapur	 4.381	 4,45 %

Hongkong	 4.073	 4,14 %

VAE	 108	 0,11 %

Kenia	 80	 0,08 %

Thailand	 48	 0,04 %

Russland	 19	 0,02 %

andere	 29	 0,03 %

Gesamt	 98.440 	 100,00 %

 

Grafik 5: Produktpiraterie-Aufgriffe 2013 – 
Ursprungsländer nach Anzahl der Fälle (Sendungen)
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3. Daten und Fakten

Tabelle 12: Produktpiraterie-Aufgriffe 2013 – Aufschlüsselung der Anzahl der Artikel in % nach Ursprungsländern

Produktgruppen Anzahl Artikel in % nach Ursprungsländern

1	 Nahrungsmittel, alkoholische und  
	 andere Getränke:	  	  	  	  
1a	 Nahrungsmittel	  	  	  	  
1b	 Alkoholische Getränke	  	  	  	  
1c	 Andere Getränke	  	  	  	  
2	 Körperpflegeprodukte:	  	  	  	  
2a	 Parfums und Kosmetika	 98,96 %	 1,04 %			    
		  USA	 China		   
2b	 Andere Körperpflegeprodukte	 100,00 %	  	  	  
		  China		   	  	  
3	 Kleidung und Zubehör:	  	  	  	  
3a	 Kleidung (Konfektionskleidung)	 86,07 %	 12,90 %	 0,66 %	 0,37 %
		  Türkei	 China	 Hongkong	 andere
3b	 Bekleidungszubehör	 78,84 %	 19,09 %	 1,66 %	 0,41 
		  China	 Hongkong	 Türkei	 andere	  
4	 Schuhe, einschließlich Bestandteile  
	 und Zubehör:	  	  	  	  
4a	 Sportschuhe	 98,48 %	 0,51 %	 0,34 %	 0,67 %	  
		  China	 Singapur	 Malaysia	 andere	  
4b	 Andere Schuhe	 96,21 %	 2,27 %	 1,14 %	 0,38 %
		  China	 Hongkong	 Türkei	 andere
5	 Persönliches Zubehör:	  	  	  	  
5a	 Sonnenbrillen und andere Augengläser	 98,78 %	 1,22 %	
		  China	 Hongkong
5b	 Taschen, wie Brieftaschen, Geldbeutel, 	 92,49 %	 6,62 %	 0,60 %	 0,29 % 
	 Zigarettenetuis und ähnliche Artikel	 China	 Hongkong	 Türkei	 andere
5c	 Uhren	 95,83 %	 2,44 %	 1,51 %	 0,22 %
		  China	 Hongkong	 VAE	 andere

5d	 Schmuck und anderes Zubehör	 30,53 %	 65,26%	 0,53 % 	 3,68 % 	  
		  China	 Hongkong	  Thailand	  andere	  
6	 Mobiltelefone, einschließlich Teile  
	 und technisches Zubehör:	  	  	  	  
6a	 Mobiltelefone	 95,94%	 4,06 %	
		  China	 Hongkong
6b	 Bauteile und technisches Zubehör 	 85,23%	 14,33 %	 0,39 %	 0,05 % 
	 für Mobiltelefone	 China	 Hongkong	 Türkei	 andere	  
7	 Elektrische/elektronische Ausrüstung  
	 und Computerausrüstung:	  	  	  	  
7a	 Audio-/Videogeräte, einschließlich 	 100,00 %		   
	 technisches Zubehör und Bauteile	 China				     
7b	 Speicherkarten, USB-Speicher	 100,00 %		   	  	  
		  China		   	  
7c	 Druckerpatronen und Toner	  	  	  	  
7d	 Computerausrüstung (Hardware), 	 97,84 %	 2,16 %			    
	 einschließlich technisches Zubehör 	 China	 Hongkong	
	 und Bauteile
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3. Daten und Fakten

Produktgruppen Anzahl Artikel in % nach Ursprungsländern

7e	 Andere Ausrüstung, einschließlich 	 100,00 %	
	 technisches Zubehör und Bauteile	 China

8	 CD, DVD, Kassetten, Spiele:	
8a	 Bespielt (Musik, Film, Software, 	 100,00 % 
	 Spielesoftware)	 China		   	  	  
8b	 Unbespielt	  	  	  	  
9	 Spielzeug, Spiele (einschließlich  
	 Spielekonsolen) und Sportartikel:	  	  	  	  
9a	 Spielzeug	 33,33 %	 66,67 % 	  	  
		  China	  Hongkong	  	  
9b	 Spiele, einschließlich elektronische 	 75,68 %	 24,32 %		   
	 Spielekonsolen	 China	 Hongkong			    
9c	 Sportartikel, einschließlich 	 100,00 % 
	 Freizeitartikel	 China		   	  	  
10	 Tabakerzeugnisse:	  	  	  	  
10a	 Zigaretten	  	  	  	  
10b	 Andere Tabakerzeugnisse	  	  	  	  
11	 Arzneimittel:	  	  	  	  
11	 Arzneimittel	 79,79 %	 19,62 %	 0,36 %	 0,23 %
		  Indien	 Singapur	 Kenia	 andere
12	 Sonstige:	  	  	  	  

12a	 Maschinen und Werkzeuge	 100,00 %
		  China	  
12b	 Fahrzeuge, einschließlich Zubehör 	 100,00 %		   
	 und Bauteile	 China		   	  
12c	 Bürobedarf	 100,00 %			    
		  China			    
12d	 Feuerzeuge	 100,00 %		   	  	  
		  Türkei		   	  	  
12e	 Etiketten, Anhänger, Aufkleber	 100,00 %		   	  
		  China		   
12f	 Textilwaren	 33,33 %	 66,67 %			    
		  China	 Russland		   
12g	 Verpackungsmaterialien	 99,08 %	 0,92 %	  	  	  
		  Hongkong	 China	  	  	  
12h	 Andere	 97,96 %	 2,04 %			    
		  China	 Russland	
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3. Daten und Fakten

3.2.5. Herkunftsländer

Die Herkunftsländer entsprechen nicht immer den Ursprungsländern. Das liegt vor allem daran, dass die Fäl-
schungen nicht immer direkt aus den Produktionsländern verschickt werden. Der Versandweg über andere Län-
der wird hauptsächlich deshalb gewählt, um die wahre Herkunft zu verschleiern und die Zöllner in die Irre zu 
führen.

 

Herkunftsland
Anzahl 

Fälle
(Sendungen)

% der 
gesamten Fälle

China	 1.321	 69,75 %

Singapur	 173	 9,11 %

Indien	 173	 9,11 %

Schweiz	 97	 5,12 %

Hongkong	 61	 3,24 %

Türkei	 27	 1,43 %

Thailand	 13	 0,69 %

VAE	 5	 0,25 %

Malaysia	 3	 0,16 %

USA	 3	 0,16 %

andere	 18	 0,98 %

Gesamt	 1.894	  100,00 %

Tabelle 13: Produktpiraterie-Aufgriffe 2013 –  
Herkunftsländer nach Anzahl der Fälle (Sendungen)

Herkunftsland Anzahl 
Artikel

% der 
Gesamtmenge

China	 36.913	 37,50 %

Niederlande	 23.225	 23,59 %

Türkei	 10.369	 10,53 %

Indien	 9.955	 10,11 %

Singapur	 8.115	 8,24 %

Hongkong	 5.123	 5,20 %

Schweiz	 4.164	 4,23 %

USA	 226	 0,23 %

VAE	 112	 0,11 %

Kenia	 80	 0,09 %

andere	 158	 0,17 %

Gesamt	 98.440	  100,00 %

Tabelle 14: Produktpiraterie-Aufgriffe 2013 –  
Herkunftsländer nach Anzahl der Artikel

Grafik 7: Produktpiraterie-Aufgriffe 2013 –  
Herkunftsländer nach Anzahl der Fälle (Sendungen)

Grafik 8: Produktpiraterie-Aufgriffe 2013 –  
Herkunftsländer nach Anzahl der Artikel
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3. Daten und Fakten

3.2.6. Bestimmungsländer

Bei den in den Frachtpapieren bzw. Zollanmeldungen erklärten Bestimmungsländern liegt Österreich bei der An-
zahl der Sendungen erwartungsgemäß an erster Stelle. Dass die Schweiz als Bestimmungsland aufscheint, liegt 
an einer Ausfuhrsendung mit gefälschten Parfümeriewaren.

Tabelle 15: Produktpiraterie-Aufgriffe 2013 –  
Bestimmungsländer nach Anzahl der Fälle (Sendungen)

Bestimmungsland
Anzahl 

Fälle
(Sendungen)

% der 
gesamten Fälle

Österreich	 1.885	 99,52 %

Rumänien	 4	 0,22 %

Deutschland	 2	 0,11 %

Schweiz	 1	 0,05 %

Slowakei	 1	 0,05 %

Tschechien	 1	 0,05 %

Gesamt	 1.894	  100,00 %

Tabelle 16: Produktpiraterie-Aufgriffe 2013 –  
Bestimmungsländer nach Anzahl der Artikel

Bestimmungsland Anzahl 
Artikel

% der 
Gesamtmenge

Österreich	 43.668	 44,36 %

Schweiz	 23.225	 23,59 %

Rumänien	 12.775	 12,98 %

Deutschland	 9.908	 10,07 %

Slowakei	 4.493	 4,56 %

Tschechien	 4.371	 4,44 %

Gesamt	 98.440	  100,00 %

Grafik 9: Produktpiraterie-Aufgriffe 2013 –  
Bestimmungsländer nach Anzahl der Fälle (Sendungen)

Grafik 10: Produktpiraterie-Aufgriffe 2013 –  
Bestimmungsländer nach Anzahl der Artikel
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3. Daten und Fakten

3.2.7. Verfahrensarten

Die in der nachstehenden Aufstellung verwendeten Begriffe haben folgende Bedeutung:
•	 Einfuhr: sämtliche Zollverfahren für Waren, die in das Zollgebiet der EU eingeführt werden;
•	 Durchfuhr: sämtliche Durchfuhrverfahren durch das Zollgebiet der EU;
•	 Umladung: sämtliche Umladeverfahren im Zollgebiet der EU (zB in Häfen oder auf Flughäfen);
•	 Ausfuhr: sämtliche Zollverfahren für Waren, die aus dem Zollgebiet der EU ausgeführt werden;
•	 Lager: sämtliche Verfahren für Waren, die anderen zollrechtlichen Nichterhebungsverfahren (zB Einlagerung 

in einem Zolllager) unterliegen, oder Waren, die sich in einer Freizone oder einem Freilager befinden.

Ein Fall betraf die Ausfuhr. Alle andern Fälschungen wurden im Zuge der Einfuhr in das Zollgebiet der EU ent-
deckt.

Tabelle 17: Produktpiraterie-Aufgriffe 2013 –  
Verfahrensarten nach Anzahl der Fälle (Sendungen)

Verfahrensarten
Anzahl 

Fälle
(Sendungen)

% der 
gesamten Fälle

Einfuhr	 1.893	 99,95 %

Durchfuhr	 0	 0,00 %

Umladung	 0	 0,00 %

Ausfuhr	 1	 0,05 %

Lager	 0	 0,00 %

Gesamt	 1.894	  100,00 %

Tabelle 18: Produktpiraterie-Aufgriffe 2013 –  
Verfahrensarten nach Anzahl der Artikel

Verfahrensarten Anzahl 
Artikel

% der 
Gesamtmenge

Einfuhr	 75.215	 76,41 %

Durchfuhr	 0	 0,00 %

Umladung	 0	 0,00 %

Ausfuhr	 23.225	 23,59 %

Lager	 0	 0,00 %

Gesamt	 98.440	  100,00 %

Grafik 11: Produktpiraterie-Aufgriffe 2013 –  
Verfahrensarten nach Anzahl der Fälle (Sendungen)

Grafik 12: Produktpiraterie-Aufgriffe 2013 –  
Verfahrensarten nach Anzahl der Artikel
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3. Daten und Fakten

3.2.8. Beförderungsart beim Übertritt über die EU-Außengrenze

Bei der Beförderungsart liegt die Post bei der Anzahl der Fälle mit 80,73 % mit Abstand an erster Stelle. Die An-
zahl der im Postverkehr aufgegriffenen gefälschten Produkte liegt wegen der in diesem Verkehr üblichen Klein-
sendungen jedoch nur bei 26,62 %. Dieses Ergebnis ist einerseits auf die geografische Lage Österreichs (keine Hä-
fen) und andererseits auf den Umstand zurückzuführen, dass Österreich auf dem Landweg nur mehr gegenüber 
der Schweiz eine EU-Außengrenze hat.
	 Die große Anzahl der Fälle im Postverkehr ist auf die nach wie vor sehr starke Nutzung des Internets für den 
Verkauf von Fälschungen (vor allem für gefälschte Arzneimittel, aber auch für Kleidung, Schuhe, Uhren und Mo-
biltelefone) und den daraus resultierenden Versand in Kleinstsendungen zurückzuführen.

Tabelle 19: Produktpiraterie-Aufgriffe 2013 –  
Beförderungsart nach Anzahl der Fälle (Sendungen)

Beförderungsart
Anzahl 

Fälle
(Sendungen)

% der 
gesamten Fälle

Flugzeug	 139	 7,34 %

Post	 1.528	 80,73 %

Bahn	 0	 0,05 %

Straße	 6	 0,29 %

Schiff	 2	 0,11 %

Kurierdienst	 218	 11,48 %

Gesamt	 1.894	  100,00 %

Tabelle 20: Produktpiraterie-Aufgriffe 2013 –  
Beförderungsart nach Anzahl der Artikel

Beförderungsart Anzahl 
Artikel

% der 
Gesamtmenge

Flugzeug	 24.171	 24,55 %

Post	 26.205	 26,62 %

Bahn	 3.000	 3,04 %

Straße	 33.387	 33,92 %

Schiff	 6.680	 6,79 %

Kurierdienst	 4.997	 5,08 %

Gesamt	 98.440	  100,00 %

Grafik 13: Produktpiraterie-Aufgriffe 2013 –  
Beförderungsart nach Anzahl der Fälle (Sendungen)

Grafik 14: Produktpiraterie-Aufgriffe 2013 –  
Beförderungsart nach Anzahl der Artikel
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3. Daten und Fakten

3.2.9. Frachtverkehr / Reiseverkehr

Im Jahr 2013 wurden die Produktpiraterie-Aufgriffe 
ausschließlich im Frachtverkehr verzeichnet. Im Reise-
verkehr wurden keine Fälle festgestellt, in denen in ge-
werblichem Umfang Fälschungen eingeführt wurden.

Dass im Reiseverkehr keine Produktpiraterie-Aufgriffe 
festgestellt wurden, liegt einerseits daran, dass kleine 
Mengen von Waren ohne gewerblichen Charakter, die 
sich im persönlichen Gepäck von Reisenden befinden, 
gemäß Artikel 3 Abs. 2 PPV 2004 vom Anwendungs-
bereich dieser Verordnung ausgenommen sind. Aber 
selbst ohne diese ausdrückliche Ausnahme könnten 
derartige Waren nicht Gegenstand des Tätigwerdens 
der Zollbehörden sein, weil Schutzrechtsverletzungen 
nach dem Markenrecht, Patentrecht, usw. nur im ge-
schäftlichen Verkehr vorliegen und dieses Element bei 
Waren ohne gewerblichen Charakter, die sich im per-
sönlichen Gepäck von Reisenden befinden, fehlt.
	 Im Reiseverkehr in gewerblichem Umfang einge-
führte Waren sind andererseits zollpflichtig und müs-
sen bei der Einreise beim Zoll angemeldet werden, was 
aber bei Fälschungen in den seltensten Fällen geschieht. 
Werden solche nicht angemeldeten Fälschungen bei 
Zollkontrollen entdeckt, sind die Fälle als Schmuggel 
zu verfolgen. 

3.2.10. Ergebnisse

Die vorstehend erläuterten Produktpiraterie-Aufgriffe 
führten zu folgenden Ergebnissen bzw. Erledigungen:

Zu diesen Ergebnissen ist Folgendes anzumerken:
•	 Vereinfachtes Verfahren nach Artikel 11 PPV 2004:
	 Von den im vereinfachten Verfahren zur Vernich-

tung bestimmten Waren konnten im Jahr 2013 kei-
ne Waren karitativen Zwecken zugeführt oder auf 
andere Weise verwertet werden. Der Grund dafür 
ist, dass die Rechtsinhaber – obwohl immer wieder 
ausdrücklich befragt – die dafür erforderliche Zu-
stimmung nicht erteilt haben. Es mussten daher alle 
Waren – bis auf Einzelexemplare, die zu Anschau-
ungs- und Musterzwecken für die Zollverwaltung 
zurückbehalten wurden – vernichtet werden.

•	 Zivilrechtliche oder strafrechtliche Gerichtsver-
fahren:

	 Bei dem Fall, der vom Rechtsinhaber gerichtlich ver-
folgt wurden, handelt es sich um ein strafrechtliches 
Verfahren nach Markenrecht.

•	 Überlassung mangels Verfolgungshandlung durch 
den Rechtsinhaber:

	 In jenen Fällen, in denen 
	 –	 vom Anmelder, vom Verbringer oder vom Ei- 

	 gentümer der Waren ein Widerspruch gegen die  
	 sofortige Vernichtung im vereinfachten Verfah- 
	 ren nach Artikel 11 PPV 2004 eingelegt wurde 
	 und

	 –	 von den Rechtsinhabern weder zivilrechtliche  
	 noch strafrechtliche Verfahren eingeleitet wur- 
	 den,

	 mussten die Waren – auch wenn es sich nach Anga-
ben der jeweiligen Rechtsinhaber um Fälschungen 
handelte – nach der EG-Produktpiraterie-Verord-
nung 2004 überlassen werden. Der Grund dafür ist, 
dass es sich bei den in Frage kommenden Delikten 
ausschließlich um Privatanklagedelikte handelt, die 
nur auf Antrag des Rechtsinhabers verfolgt werden. 
Zu solchen Überlassungen kommt es vor allem dann, 
wenn für den Rechtsinhaber ein unkalkulierbares 
oder ein als zu hoch eingeschätztes Prozessrisiko 
besteht. Bei Sendungen, die in Österreich zollabge-
fertigt werden aber für andere Mitgliedstaaten be-
stimmt sind, kann es zu einer solchen Überlassung 
auch dann kommen, wenn der Rechtsinhaber recht-
liche Schritte im Bestimmungsmitgliedstaat setzen 
möchte. 

	 Der Umstand, dass eine Ware gemäß der EG-
Produktpiraterie-Verordnung 2004 zu überlassen 
ist, bedeutet aber nicht automatisch, dass sie auch 
tatsächlich in den Verkehr gelangt. Besteht für die 
Ware nämlich eine andere, von den Zollorganen zu 
vollziehende Einfuhrvorschrift, die einer Überlas-
sung für den freien Verkehr entgegensteht, können 
die Waren von den Zollorganen auch dann nicht 
freigegeben werden, wenn sie auf Grund des Ver-
fahrens nach der EG-Produktpiraterie-Verordnung 
2004 zu überlassen wären. Dies ist insbesondere bei 

Ergebnisse
Anzahl 

Fälle
(Sendungen)

Anzahl
Artikel

Vernichtung im  
vereinfachten  
Verfahren nach  
Artikel 11 PPV 2004	 1.802	 57.395
Zivilrechtliche  
oder strafrechtliche  
Gerichtsverfahren	 1	 17
Überlassung mangels  
Verfolgungshandlung	 68	 24.861
Außergerichtliche  
Einigung	 2	 4.363
Originalwaren	 21	 11.804

Gesamt	 1.894	 98.440

Tabelle 21: Produktpiraterie-Aufgriffe 2013 –  
Ergebnisse
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3. Daten und Fakten

Arzneiwaren, die im Internet bestellt wurden, der 
Fall. Hier verbietet das Arzneiwareneinfuhrgesetz 
2010 Privatpersonen nämlich sowohl die Bestellung 
von Medikamenten im Fernabsatz (zB über das In-
ternet) als auch die anschließende Einfuhr. Ebenso 
zollamtlich nicht überlassen werden Produkte, die 
im Hinblick auf die Produktsicherheitsvorschriften 
Grund zu der Annahme geben, dass sie eine ernste 
Gefahr für die Gesundheit, die Sicherheit, die Um-
welt oder für andere öffentliche Interessen darstel-
len. Derartige Produkte werden von den Zollämtern 
auf Grund der Verordnung (EG) Nr. 765/20087 nicht 
überlassen und an die zuständigen Marktüberwa-
chungsbehörden gemeldet, denen sodann das wei-
tere Verfahren zwecks allfälliger Untersagung des 
Inverkehrbringens obliegt.

•	 Originalwaren:
	 In der Praxis kommt es in Einzelfällen immer wieder 

auch dazu, dass die Überlassung von Originalwaren 
ausgesetzt wird bzw. dass Originalwaren zurückbe-
halten werden. Dies vor allem dann, wenn Produkte 
mit solchen Waren übereinstimmen, die in einem 
Grenzbeschlagnahmeantrag vom Rechtsinhaber als 
rechtsverletzend beschrieben wurden, aber nicht so-
fort als Originalwaren erkennbar sind.

	
Im Jahr 2013 waren Originalwaren bei 21 angehaltenen 
Sendungen (1,12 % der Fälle) betroffen.

3.3. Finanzvergehen gemäß § 7 
PPG 2004

Im Jahr 2013 gab es (ebenso wie in den Vorjahren) kei-
ne Finanzvergehen nach § 7 PPG 2004.

Dieses Ergebnis ist insofern nicht verwunderlich, 
als § 7 PPG 2004 keine Strafbestimmungen für die in 
Punkt 3.2. erläuterten Produktpiraterie-Aufgriffe nor-
miert. Die diesbezüglichen „Strafbestimmungen“ sind 
als zivil- und/oder strafrechtliche Anspruchsgrund-
lagen im Immaterialgüterrecht (Musterschutzgesetz, 
Markenschutzgesetz, Urheberrechtsgesetz, Gesetz ge-
gen den unlauteren Wettbewerb, Patentgesetz, ...) ent-
halten.

Die im Hinblick auf Artikel 18 der EG-Produktpira-
terie-Verordnung 2004 in § 7 PPG 2004 festgelegten 
Sanktionen gelten nur für Verstöße gegen die Produkt-
piraterie-Verordnung 2004 selbst und nicht auch für 
„Verstöße“ gegen das Immaterialgüterrecht.

Ein Finanzvergehen nach § 7 Abs. 1 PPG 2004 liegt vor, 
wenn im Anschluss an eine Beschlagnahme von Waren 
durch ein Zollamt, vom Gericht in einem zivil- oder 
strafrechtlichen Verfahren nach dem Immaterialgüter-
recht festgestellt wird, dass es sich um Waren gehan-
delt hat, die das Recht am geistigen Eigentum verlet-
zen, und es hinsichtlich dieser Waren danach zu einer 
verbotswidrigen Verwendung gekommen ist. Der An-
wendungsbereich dieser Regelung ist naturgemäß äu-
ßerst gering. Ein Anwendungsfall wäre beispielsweise, 
dass Fälschungen auf Grund eines entsprechenden Ge-
richtsbeschlusses zu vernichten sind, tatsächlich aber, 
etwa von einem Bediensteten des mit der Vernichtung 
beauftragen Entsorgungsunternehmens, weiterver-
kauft oder zur persönlichen Verwendung abgezweigt 
werden.
	 § 7 Abs. 2 PPG 2004 sieht für die vorsätzliche Ver-
letzung einer Anzeige- und Offenlegungspflicht nach 
der EG-Produktpiraterie-Verordnung 2004 eine Ahn-
dung als Finanzordnungswidrigkeit vor. Der Anwen-
dungsbereich dieser Regelung ist ebenfalls sehr gering. 
Ein Anwendungsfall wäre beispielsweise, dass ein 
Rechtsinhaber seiner Verpflichtung nicht nachkommt, 
dem Competence Center Gewerblicher Rechtsschutz 
des Zollamtes Klagenfurt Villach anzuzeigen, dass ein 
Marke, auf die er einen Grenzbeschlagnahmeantrag 
gestützt hat, zwischenzeitig gelöscht wurde.

7 Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 über die Vorschriften für die Akkreditierung und Marktüber-
wachung im Zusammenhang mit der Vermarktung von Produkten und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 339/93 des Rates, ABl. EG Nr. L 218 vom 
13. August 2008, S. 30
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4. Glossar

4. Glossar

EG-Produktpiraterie-Verordnung 
2004 (PPV 2004)

Verordnung (EG) Nr. 1383/2003 des Rates vom 22. Juli 
2003 über das Vorgehen der Zollbehörden gegen Wa-
ren, die im Verdacht stehen, bestimmte Rechte geisti-
gen Eigentums zu verletzen, und die Maßnahmen ge-
genüber Waren, die erkanntermaßen derartige Rechte 
verletzen, ABl. L 196 vom 2.8.2003, S. 7.

Durchführungsverordnung zur 
EG-Produktpiraterie-Verordnung 
2004 (PPV-DV 2004)

Verordnung (EG) Nr. 1891/2004 der Kommission vom 
21. Oktober 2004 mit Durchführungsvorschriften zu 
der Verordnung (EG) Nr. 1383/2003 des Rates über das 
Vorgehen der Zollbehörden gegen Waren, die im Ver-
dacht stehen, bestimmte Rechte geistigen Eigentums 
zu verletzen, und die Maßnahmen gegenüber Waren, 
die erkanntermaßen derartige Rechte verletzen, ABl. 
Nr. L 328 vom 30.10.2004 S. 16, in der Fassung der 
Verordnung (EG) Nr. 1172/2007, ABl. Nr. L 261 vom 
6. 10. 2007, S. 12.

Produktpirateriegesetz 2004 
(PPG 2004)

Bundesgesetz, mit dem ergänzende Regelungen über 
das Vorgehen der Zollbehörden im Verkehr mit Waren, 
die ein Recht am geistigen Eigentum verletzen, erlas-
sen werden – BGBl I Nr. 56/2004, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 17/2007.

Zollkodex (ZK)

Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates vom 12. Ok-
tober 1992 zur Festlegung des Zollkodex der Gemein-
schaften, ABl. L 302 vom 19.10.1992, S. 1, in der jeweils 
geltenden Fassung.

Waren, die ein Recht am geistigen 
Eigentum verletzen 
(„Pirateriewaren“, „Fälschungen“, 
„Nachahmungen“)

Als Waren, die ein Recht am geistigen Eigentum ver-
letzen, gelten „nachgeahmte Waren“, „unerlaubt her-
gestellte Waren“ sowie Waren, die ein Patent, ein er-
gänzendes Schutzzertifikat, ein Sortenschutzrecht, eine 
Ursprungsbezeichnung oder eine geografische Angabe 
verletzen.

Nachgeahmte Waren

•	 Waren einschließlich ihrer Verpackungen, 
•	 alle gegebenenfalls auch gesondert zur Abfertigung 

gestellten Kennzeichnungsmittel (wie Embleme, 
Anhänger, Aufkleber, Prospekte, Bedienungs- oder 
Gebrauchsanweisungen, Garantiedokumente) so-
wie

•	 alle gegebenenfalls auch gesondert zur Abfertigung 
gestellten Verpackungen,

auf denen ohne Genehmigung Marken oder Zeichen 
angebracht sind, die mit Marken oder Zeichen iden-
tisch sind, die für derartige Waren rechtsgültig einge-
tragen sind oder die in ihren wesentlichen Merkmalen 
nicht von solchen Marken oder Zeichen zu unterschei-
den sind und damit nach den Rechtsvorschriften der 
EU oder denjenigen Österreichs die Rechte des Inha-
bers der betreffenden Marken verletzen.

Unerlaubt hergestellte Waren

Waren, die Vervielfältigungsstücke oder Nachbil-
dungen sind oder solche enthalten und die ohne Zu-
stimmung des Inhabers des Urheberrechtes, eines 
verwandten Schutzrechtes oder eines Geschmacksmu-
sterrechtes angefertigt wurden, wenn die Herstellung 
dieser Vervielfältigungsstücke oder Nachbildungen 
die betroffenen Rechte nach den Rechtsvorschriften der 
EU oder denjenigen Österreichs verletzen würde.
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Waren, die ein Patent, ein  
ergänzendes Schutzzertifikat, ein 
Sortenschutzrecht, eine Ursprungs-
bezeichnung oder eine geografische 
Angabe verletzen

Waren, die
•	 ein Patent nach den österreichischen Rechtsvor-

schriften,
•	 ein ergänzendes Schutzzertifikat für Arzneimittel, 
•	 ein ergänzendes Schutzzertifikat für Pflanzen-

schutzmittel,
•	 ein Sortenschutzrecht nach den Rechtsvorschriften 

der EU oder denjenigen Österreichs,
•	 eine geschützte Ursprungsbezeichnung oder eine 

geografische Angabe für Agrarerzeugnisse und Le-
bensmittel nach den Rechtsvorschriften der EU oder 
denjenigen Österreichs oder

•	 eine geschützte geografische Angabe für Spirituosen 
nach den Rechtsvorschriften der EU 

verletzen.

Rechtsvorschriften betreffend die 
Rechte am geistigen Eigentum 
(Immaterialgüterrecht)

Der Begriff „Waren, die ein Recht am geistigen Eigen-
tum verletzen“ betrifft folgende Schutzrechte:
•	 das Musterschutzgesetz, BGBl. Nr. 497/1990, hin-

sichtlich der Musterrechte,
•	 das Markenschutzgesetz, BGBl. Nr. 260/1970, hin-

sichtlich eingetragener Marken und geschützter ge-
ografischer Angaben und Ursprungsbezeichnungen 
für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 510/2006,

•	 das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, BGBl. 
Nr. 448/1984, hinsichtlich von Kennzeichen eines 
Unternehmens,

•	 das Urheberrechtsgesetz, BGBl. Nr. 111/1936, hin-
sichtlich der Urheberrechte und der verwandten 
Schutzrechte,

•	 das Patentgesetz 1970, BGBl. Nr. 259/1970, hinsicht-
lich eingetragener Patente,

•	 das Schutzzertifikatsgesetz, BGBl. I Nr. 11/1997, hin-
sichtlich von Schutzzertifikaten, die in Österreich 
geltende Patente ergänzen,

•	 das Sortenschutzgesetz 2001, BGBl I Nr. 109/2001, 
hinsichtlich der Sortenschutzrechte,

•	 die Verordnung (EG) Nr. 110/2008 zur Begriffsbe-
stimmung, Bezeichnung, Aufmachung und Etiket-

tierung von Spirituosen sowie zum Schutz geogra-
fischer Angaben für Spirituosen sowie 

•	 die Verordnung (EG) Nr. 491/2009 hinsichtlich von 
Ursprungsbezeichnungen, geografischen Angaben 
und traditionellen Begriffen im Weinsektor.

Rechtsinhaber
Der Inhaber 
•	 eines der vorstehend angeführten „Rechte am gei-

stigen Eigentum“, also der Inhaber einer Marke, 
eines Urheberrechts oder verwandter Schutzrechte, 
eines Geschmacksmusterrechts, eines Patents, eines 
ergänzenden Schutzzertifikats, eines Sortenschutz-
rechts, einer geschützten Ursprungsbezeichnung, 
einer geschützten geografischen Angabe sowie

•	 jede andere zur Nutzung der genannten Rechte gei-
stigen Eigentums befugte Person oder deren Vertre-
ter, wobei als Vertreter sowohl natürliche als auch 
juristische Personen fungieren können. Zu den als 
Vertreter befugten juristischen Personen gelten ins-
besondere:
–		 Verwertungsgesellschaften, deren einziger Zweck 

oder Hauptzweck darin besteht, Urheberrechte 
oder verwandte Schutzrechte wahrzunehmen 
oder zu verwalten, 

–		 Gruppierungen, die einen Antrag auf Eintragung 
einer geschützten Ursprungsbezeichnung oder 
einer geschützten geografischen Angabe gestellt 
haben, 

–		 Gruppierungen, die den Schutz und die Förde-
rung einer geschützten Ursprungsbezeichnung 
oder einer geschützten geografischen Angabe 
zum Ziel haben, sowie 

–		 Pflanzenzüchter.

Grenzbeschlagnahmeverfahren

Das Grenzbeschlagnahmeverfahren umfasst sämt-
liche Maßnahmen, die in unmittelbarem Zusammen-
hang mit einem Produktpiraterie-Aufgriff stehen. Die 
Grenzbeschlagnahme gibt der Zollstelle die rechtliche 
Möglichkeit, eine Ware anzuhalten, um dem jeweiligen 
Rechtsinhaber Gelegenheit zu der Prüfung zu geben, 
ob es sich tatsächlich um schutzrechtsverletzende Pro-
dukte handelt. Die Grenzbeschlagnahme ist also zu-
nächst eine vorläufige Maßnahme, innerhalb der die 
Schutzrechtsansprüche geprüft werden und die dann 
zu strafrechtlichen (Geldstrafen, Freiheitsstrafen) oder 
zivilrechtlichen (Schadenersatzansprüche, Unterlas-
sungsverpflichtungen) Maßnahmen führen kann.
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Grenzbeschlagnahmeantrag
Jeder Rechtsinhaber ist berechtigt, bei der zuständigen 
Zentralstelle einen schriftlichen Antrag auf Tätigwer-
den der Zollbehörden für den Fall zu stellen, dass Wa-
ren eingeführt, ausgeführt oder durchgeführt werden 
sollen, bei denen der Verdacht besteht, dass sie ein 
Recht am geistigen Eigentum verletzen. Dieser Antrag 
kann als „nationaler Antrag“ (mit Geltungsbereich nur 
in Österreich) und/oder
•	 bei einer Gemeinschaftsmarke,
•	 bei einem gemeinschaftlichen Geschmacksmuster-

recht,
•	 bei einem gemeinschaftlichen Sortenschutzrecht 

oder 
•	 bei einem gemeinschaftlichen Schutzrecht an einer 

Ursprungsbezeichnung oder einer geografischen 
Angabe

als „Gemeinschaftsantrag“ (mit Geltungsbereich in 
mehreren oder allen EU-Mitgliedstaaten) gestellt wer-
den.

Haftungserklärung des Rechts-
inhabers

Den Grenzbeschlagnahmeanträgen ist eine schriftliche 
Erklärung des Rechtsinhabers beizufügen, mit der er 
die etwaige Haftung gegenüber betroffenen Dritten 
für den Fall übernimmt, dass ein eingeleitetes Verfah-
ren aufgrund einer Handlung oder Unterlassung des 
Rechtsinhabers eingestellt oder dass festgestellt wird, 
dass die betreffenden Waren kein Recht geistigen Ei-
gentums verletzen. Diese Erklärung muss ferner die 
Zusage enthalten, alle Kosten zu tragen, die daraus 
entstehen, dass die Waren unter zollamtlicher Überwa-
chung bleiben.

Zuständige Zollbehörde 
(Zentralstelle)

Zollamt Klagenfurt Villach
Competence Center Gewerblicher Rechtsschutz
Ackerweg 19
A-9500 Villach
Telefon:	 +43 (0) 1 51433 564054
Telefax:	 +43 (0) 1 51433 5964054
E-Mail:	 ipr@bmf.gv.at

Zollstellen
Ein Zollamt sowie die ihm zugeordneten Zollstellen, 
bei denen die im Zollrecht vorgesehenen Förmlich-
keiten erfüllt werden können.

Zollamtliche Überwachung

Allgemeine Maßnahmen der Zollbehörden, um die 
Einhaltung des Zollrechts und gegebenenfalls der son-
stigen für Waren unter zollamtlicher Überwachung 
geltenden Vorschriften zu gewährleisten.
		  Alle Waren, die in das Zollgebiet der EU 
verbracht werden, unterliegen der zollamtlichen 
Überwachung bis zu dem Zeitpunkt, in dem Nicht-
gemeinschaftswaren (durch Verzollung) zu Gemein-
schaftswaren werden, in eine Freizone oder ein Frei-
lager verbracht werden, wiederausgeführt, vernichtet 
oder zerstört werden.

Zollamtliche Prüfung

Besondere Amtshandlungen zur Gewährleistung der 
Einhaltung des Zollrechts und gegebenenfalls der son-
stigen für Waren unter zollamtlicher Überwachung 
geltenden Vorschriften wie insbesondere Beschau der 
Waren, Überprüfung des Vorhandenseins und der 
Echtheit von Unterlagen, Kontrolle der Beförderungs-
mittel, Kontrolle des Gepäcks und sonstiger Waren, die 
von oder an Personen mitgeführt werden.

Tätigwerden über Antrag

Von einem Tätigwerden über Antrag spricht man, 
wenn ein Grenzbeschlagnahmeantrag (nationaler An-
trag oder Gemeinschaftsantrag) von der zuständigen 
Zentralstelle angenommen wurde und an die Zollstel-
len weitergeleitet worden ist. Voraussetzung für das 
Tätigwerden ist in diesem Fall die Feststellung einer 
Zollstelle, dass Waren mit solchen Waren überein-
stimmen, die in einem Grenzbeschlagnahmeantrag als 
rechtsverletzend beschrieben werden. Das Tätigwer-
den besteht darin, die Überlassung der Waren auszu-
setzen oder die betreffenden Waren zurückzuhalten.
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Tätigwerden von Amts wegen
Von einem Tätigwerden von Amts wegen spricht man, 
wenn (noch) kein Grenzbeschlagnahmeantrag gestellt 
worden ist. Voraussetzung für das Tätigwerden der 
Zollbehörden ist in diesem Fall ein hinreichend be-
gründeter Verdacht, dass es sich bei den Waren um 
solche handelt, die ein Recht am geistigen Eigentum 
verletzen. Bei verderblichen Waren kommt ein amts-
wegiges Einschreiten nicht in Betracht. Das Tätigwer-
den besteht auch beim amtswegigen Einschreiten da-
rin, die Überlassung der Waren auszusetzen oder die 
betreffenden Waren zurückzuhalten.

Überlassung

Maßnahme, durch die eine Ware von den Zollbehör-
den für Zwecke des Zollverfahrens, in das die betref-
fende Ware übergeführt werden soll, überlassen wird.

Aussetzung der Überlassung, 
Zurückhaltung von Waren

Es handelt sich bei beiden Maßnahmen um objektive 
Verfahren im Rahmen der Zollabfertigung, die nicht 
mit der Beschlagnahme nach strafprozessrechtlichen 
Bestimmungen zu verwechseln sind. Die Zollstellen 
ergreifen lediglich vorübergehende Maßnahmen, um 
dem Rechtsinhaber Gelegenheit zu geben, die erfor-
derlichen zivilrechtlichen oder strafrechtlichen Schritte 
beim zuständigen Gericht zu setzen.
	 Die Überlassung der Waren ist auszusetzen, wenn 
die Waren zur Überführung in ein Zollverfahren ange-
meldet wurden; in allen anderen Fällen sind die Waren 
zurückzubehalten.

Vereinfachtes Verfahren nach 
Artikel 11 PPV 2004 
(„Widerspruchsverfahren“)

Nach der Beschlagnahme bzw. nach der Aussetzung 
der Überlassung wird sowohl dem Anmelder, dem 
Verbringer (Besitzer gemäß Artikel 38 Zollkodex) oder 
dem Eigentümer der Waren als auch dem Rechtsin-
haber die Möglichkeit eingeräumt, auf die ansonsten 
durch ein Gericht in einem Straf- oder Zivilrechtsver-
fahren zu treffende Entscheidung, ob die Waren tat-
sächlich ein Recht am geistigen Eigentum verletzen, zu 
verzichten. Dieser Verzicht erfolgt dadurch, dass so-

wohl der Anmelder, der Verbringer oder der Eigentü-
mer der Waren als auch der Rechtsinhaber einer sofor-
tigen Vernichtung unter zollamtlicher Überwachung 
gemäß Artikel 11 Abs. 1 der EG-Produktpiraterie-Ver-
ordnung 2004 zustimmen. 

Für den Anmelder, den Verbringer oder den Eigentü-
mer der Waren bestehen folgende Möglichkeiten, seine 
Zustimmung zur sofortigen Vernichtung zu erklären:
•	 die Zustimmung kann ausdrücklich in schriftlicher 

Form gegenüber der Zollbehörde oder gegenüber 
dem Rechtsinhaber, der sie dann an die Zollbehörde 
weiterleitet, abgegeben werden;

•	 die Zustimmung gilt auch dann als erteilt, wenn der 
Vernichtung nicht innerhalb von zehn Arbeitstagen 
oder im Fall leicht verderblicher Waren innerhalb 
von drei Arbeitstagen ab der Zustellung der Mittei-
lung schriftlich widersprochen wird.

Der Rechtsinhaber muss seine Zustimmung zur sofor-
tigen Vernichtung der Zentralstelle immer schriftlich 
bekannt geben. Diese Zustimmung muss die Mittei-
lung enthalten, dass die Waren, die Gegenstand des 
Verfahrens sind, ein Recht geistigen Eigentums verlet-
zen.

Für die weitere Vorgangsweise ergeben sich dann fol-
gende Möglichkeiten:

1.	 Lehnt der Rechtsinhaber die sofortige Vernichtung 
ab, richtet sich das weitere Verfahren nach der EG-
Produktpiraterie-Verordnung 2004 und zwar un-
abhängig davon, ob der Anmelder, der Verbringer 
oder der Eigentümer der sofortigen Vernichtung 
zustimmt oder nicht. Dies bedeutet, dass die Ware 
zu überlassen ist, wenn der Rechtsinhaber nicht in-
nerhalb von zehn (bzw. 20) Arbeitstagen (oder im 
Fall leicht verderblicher Waren innerhalb von drei 
Arbeitstagen) nachweist, dass er das zuständige Ge-
richt befasst hat.

2.	 Widerspricht der Anmelder oder der Verbringer 
oder der Eigentümer der Waren innerhalb der zehn-
tägigen Frist der Vernichtung, kann der Rechtsinha-
ber – durch außergerichtliche Verhandlungen mit 
dem Anmelder, dem Verbringer oder dem Eigentü-
mer der Waren – weiter eine sofortige Vernichtung 
unter zollamtlicher Überwachung anstreben. Dazu 
muss er der Zentralstelle innerhalb von zehn (bzw. 
20) Arbeitstagen (oder im Fall leicht verderblicher 
Waren innerhalb von drei Arbeitstagen) neben sei-
ner Zustimmung zur sofortigen Vernichtung auch 
die ausdrückliche schriftliche Zustimmung des 
Anmelders, des Verbringers oder des Eigentümers 
der Waren zur sofortigen Vernichtung übermitteln. 
Gelingt eine diesbezügliche Einigung mit dem An-
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melder, dem Verbringer oder dem Eigentümer der 
Waren nicht oder wird eine solche vom Rechtsinha-
ber nicht angestrebt, bleibt ihm zur Wahrung seiner 
Rechte nur die Möglichkeit der Einleitung eines 
Straf- oder Zivilrechtsverfahren innerhalb der oa. 
Fristen, in dem (auch) festgestellt werden soll, ob 
ein Recht geistigen Eigentums verletzt ist. Wird die 
Zentralstelle darüber nicht fristgerecht unterrichtet, 
sind die Waren von der Zollbehörde zu überlassen.

3.	 Sofern alle Beteiligten der sofortigen Vernichtung 
zustimmen, werden die Waren, nach der Entnah-
me von Proben oder Mustern für ein allfälliges Ge-
richtsverfahren, auf Kosten und auf Verantwortung 
des Rechtsinhabers vernichtet oder zerstört oder auf 
andere Weise ohne Kosten für die Staatskasse aus 
dem Marktkreislauf genommen.

So lange eine Aussetzung der Überlassung oder eine 
Zurückhaltung von Waren durch eine Zollstelle auf-
recht ist, besteht für den Rechtsinhaber auch die Mög-
lichkeit, die betreffenden Waren zu besichtigen. 
 

Anmelder

Person, die in eigenem Namen eine Zollanmeldung ab-
gibt oder in deren Namen eine solche abgegeben wird.

Besitzer gemäß Artikel 38 Zoll- 
kodex („Verbringer“)

Person, die Waren aus einem Drittstaat in das Zollge-
biet der EU verbringt.

Eigentümer der Waren

Person, der nach österreichischem Zivilrecht das un-
mittelbare Herrschaftsrecht über eine Sache/Ware ge-
genüber jedermann zusteht.

Zollrechtliche Bestimmung

Die zollrechtliche Bestimmung einer Ware ist die
•	 Überführung in ein Zollverfahren,
•	 Verbringung in eine Freizone oder ein Freilager,
•	 Wiederausfuhr aus dem Zollgebiet der EU,
•	 Vernichtung oder Zerstörung und
•	 Aufgabe zugunsten der Staatskasse.

Zollverfahren
Zollverfahren sind
•	 die Überführung in den zollrechtlich freien Ver-

kehr,
•	 das Versandverfahren,
•	 das Zolllagerverfahren,
•	 die aktive Veredelung,
•	 das Umwandlungsverfahren,
•	 die vorübergehende Verwendung,
•	 die passive Veredelung und
•	 das Ausfuhrverfahren.

Freizonen, Freilager

Teile des Zollgebiets der EU oder in diesem Zollgebiet 
gelegene Räumlichkeiten, in die Nichtgemeinschafts-
waren oder auch Gemeinschaftswaren zu bestimmten 
Zwecken verbracht werden können.

4. Glossar
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ZUSAMMENFASSUNG

Vorwort 
Die Innovation zählt zu den Bereichen, auf die die fünf Kernziele der Wachs-
tumsstrategie „Europa 2020“ ausgerichtet sind. Diese auf zehn Jahre ausgelegte 
Strategie wurde von der Europäischen Union angenommen, um zu einer wettbew-
erbsfähigeren Wirtschaft mit mehr Beschäftigung zu gelangen. „“ Die Aufwärtspirale 
zu unterstützen, der über Innovation, Wettbewerbsvorteile und den wirtschaftlichen 
Erfolg von Forschungs- und Entwicklungs-(FuE)-Investitionen zu Arbeitsplätzen 
führt, war nie zuvor so wichtig wie in der Welt von heute mit ihren immer mehr von 
der Globalisierung erfassten Märkten und mit einer wissensbasierten Wirtschaft. 
Dieser Prozess ist von mehreren ganz unterschiedlichen Faktoren abhängig, doch 
gehört in Anbetracht dessen, dass geistiges Eigentum Kreativität und Innovation 
in all ihren mannigfaltigen Erscheinungsformen in der gesamten Wirtschaft zu be-
stärken vermag, ein wirksames System der Rechte des geistigen Eigentums (Intel-
lectual Property Rights, IPR) ohne Zweifel zu den wichtigsten.

Europa blickt in diesem Bereich bereits auf eine lange Tradition zurück: Eu-
ropäische Länder haben maßgeblich an der Gestaltung eines modernen und aus-
gewogenen Systems der Rechte des geistigen Eigentums mitgewirkt, das nicht 
nur dafür sorgt, dass Innovatoren ihren verdienten Lohn erhalten, sondern auch 
einen wettbewerbsorientierten Markt fördert. Doch gilt es unbedingt sicherzustel-
len, dass das System auch künftig ein nützliches Instrument zur Umsetzung der 
neuen Innovationskonzepte darstellt, mit denen diese Ziele erreicht werden sollen. 
Gleichzeitig wurden in der Wirtschaft wiederholt Forderungen nach Indikatoren zur 
Messung der wirtschaftlichen Auswirkungen geistiger Eigentumsrechte laut. An-
gesichts der Fragezeichen, die in der öffentlichen Debatte bisweilen zur Rolle des 
geistigen Eigentums bei der Förderung von Innovation und Kreativität auftauchen, 
sind dringend Zahlen und Fakten gefragt, um sicherzustellen, dass sich diese De-
batte auf eine solide Grundlage stützt.

Daher haben sich das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) – über 
die Europäische Beobachtungsstelle für Verletzungen von Rechten des geistigen 
Eigentums –sowie das Europäische Patentamt (EPA) entschlossen, in Zusam-
menarbeit mit der Europäischen Kommission, insbesondere der Generaldi-
rektion (GD) Binnenmarkt und Dienstleistungen und Eurostat, diese Studie 
gemeinsam zu erarbeiten. 

Es wurden bereits mehrere Studien zu bestimmten Rechten des 
geistigen Eigentums, Wirtschaftszweigen oder Ländern angefer-

III-64 der Beilagen XXV. GP - Bericht - Hauptdokument gesamt (elektr. übermittelte Version)38 von 64

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich.
www.parlament.gv.at



39

Anhang 1

4

tigt. Die Studie von HABM und EPA nimmt jedoch erstmalig eine Quantifizierung des 
Gesamtbeitrags IPR-intensiver Wirtschaftszweige zur EU-Wirtschaft vor; dabei werden 
Wirtschaftsleistung, Beschäftigung, Löhne und Handel berücksichtigt und die wichtigsten 
Rechte des geistigen Eigentums (Patente, Marken, Geschmacksmuster, Urheberrechte 
und geografische Angaben) zugrunde gelegt. Trotz des konservativen Ansatzes, der sich 
in der Strenge der angewandten Methodik widerspiegelt, fallen die Hauptergebnisse sehr 
beeindruckend aus: Mehr als ein Viertel aller Arbeitsplätze und mehr als ein Drittel aller 
wirtschaftlichen Tätigkeiten in der EU entfallen auf IPR-intensive Wirtschaftszweige.

Wir beim EPA und HABM hoffen, dass die vorliegende Studie sich für alle Zielgruppen (wie 
z. B. politische Entscheidungsträger, die für geistiges Eigentum zuständigen Ämter, die 
Wirtschaft und akademische Kreise) als nützliche Informationsquelle erweist. Wir haben die 
Absicht, die Zahlen in regelmäßigen Abständen auf den neuesten Stand zu bringen, damit 
wir auf diese Weise künftige Trends verfolgen können, und hoffen zudem auf eine Auswei-
tung der Studie auf andere, nicht der EU angehörende Länder Europas. In Anbetracht der 
interessanten Erkenntnisse, die sich aus Vergleichen gewinnen lassen, würden wir ähnliche 
Studien zu anderen Regionen der Welt sehr begrüßen.

António Campinos

Präsident des HABM
Benoît Battistelli

Präsident des EPA
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Bei der Erarbeitung dieses Berichts konnten die Verfasser auf sachdienliche Beiträge des 
britischen Intellectual Property Office (UK-IPO), der Organisation für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung (OECD) und des Patent- und Markenamts der Vereinigten 
Staaten (United States Patent and Trademark Office, USPTO) zurückgreifen, dessen bere-
its vorliegender Bericht über IPR-intensive Wirtschaftszweige in den USA 
, die erste Studie dieser Art war.

Eurostat, das Statistische Amt der Europäischen Union, war sehr hilfreich bei der Schließung 
von Lücken in den veröffentlichten statistischen Angaben und bei der anschließenden Veri-
fizierung der Ergebnisse.
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Der Dank der Verfasser für Anmerkungen zum Entwurf des Berichts gilt zudem der Gen-
eraldirektion Binnenmarkt und Dienstleistungen der Europäischen Kommission, Lord John 
Mogg, Vorsitzender des Beirats der Europäischen Beobachtungsstelle für Verletzungen von 
Rechten des geistigen Eigentums, Ian Hargreaves, Professor für Digitalwirtschaft an der 
Cardiff University, und Tony Clayton, Chefökonom des UK-IPO, und Mariagrazia Squic-
ciarini, Chefökonom, OECD. 

Zu den Aufgaben der Europäischen Beobachtungsstelle für Verletzungen von Rechten des 
geistigen Eigentums („die Beobachtungsstelle“)1  gehört es, faktengestützte Daten zu den 
Auswirkungen, der Rolle und der öffentlichen Wahrnehmung von geistigem Eigentum in 
der Wirtschaft der Europäischen Union (EU) bereitzustellen. Um dieses Ziel zu erreich-
ten, unterhält die Beobachtungsstelle ein Programm mit sozioökonomischen Studien. Das 
Europäische Patentamt (EPA) ist in ähnlicher Weise um eine Sensibilisierung für die wirt-
schaftliche und soziale Bedeutung des industriellen Eigentumssystems bemüht.

Bei dem vorliegenden Bericht, einem Gemeinschaftsprojekt von HABM und EPA, in das 
zusätzlich Beiträge anderer für geistiges Eigentum zuständiger Ämter, der Dienststellen 
der Europäischen Kommission und internationaler Organisationen eingeflossen sind, han-
delt es sich um die erste größere Studie, die in Zusammenarbeit der beiden Einrichtungen 
entstanden ist. Mit dieser Studie soll die erste zuverlässige, großangelegte Bewertung des 
gemeinsamen Beitrags der Wirtschaftszweige, in denen intensiver Gebrauch von geistigen 
Eigentumsrechten (IPR) verschiedenster Art gemacht wird, zur Wirtschaft der EU insgesa-
mt und zu den Volkswirtschaften der einzelnen Mitgliedstaaten vorgelegt werden. Kroatien 
ist der EU am 1. Juli 2013 als 28. Mitgliedstaat beigetreten. Da jedoch zum Zeitpunkt der 
Untersuchung – Herbst 2012 und Frühjahr 2013 – für Kroatien keine ausreichenden Daten 
zur Verfügung standen, umfasst die Studie lediglich die 27 Mitgliedstaaten, die der EU vor 
Juli 2013 angehörten.

1 - Mit der am 5. Juni 2012 in Kraft getretenen Verordnung (EU) Nr. 386/2012 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 19. April 2012 wurde die Beobachtungsstelle dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) 
übertragen. 
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Die Studie deckt ein breites Spektrum geistiger Eigentumsrechte2 — Marken, Patente, 
Geschmacksmuster, Urheberrechte und geografische Angaben (Geographical Indications, 
GI)— ab und berücksichtigt eine Vielzahl wirtschaftlicher Indikatoren, insbesondere das 
Bruttoinlandsprodukt (BIP), die Beschäftigung, den Außenhandel und die Löhne. Sie en-
thält keine Empfehlungen für die Politik, da das ihren Rahmen sprengen würde. Vielmehr 
soll sie Erkenntnisse vorlegen, auf die die politischen Entscheidungsträger bei ihrer Arbeit 
zurückgreifen können und die eine Grundlage für die Sensibilisierung der europäischen 
Öffentlichkeit für geistiges Eigentum liefern.

Mit der Studie sollen Ergebnisse bereitgestellt werden die mit den für die Wirtschaft der 
USA ermittelten Resultaten vergleichbar sind. Die hierzu benutzte Methodik weist daher 
große Ähnlichkeiten zu der Methodik auf, die in der im März 2012 von der Abteilung Wirt-
schaft und Statistik des Handelsministeriums der USA und vom Patent- und Markenamt der 
Vereinigten Staaten veröffentlichten Pionierstudie verwendet wurden.3 

2 - Es dürfte hilfreich sein, einige in diesem Bericht verwendete Begriffe im Zusammenhang mit geistigem Eigentum 
genauer zu definieren. „Geistiges Eigentum“ (Intellectual Property, IP) ist in der Regel, wenn auch nicht immer, ein 
Ergebnis von Innovation. Es handelt sich dabei jedoch um einen umfassenderen Begriff als „Rechte des geistigen 
Eigentums“ (Intellectual Property Rights, IPR), da er Arten von Kenntnissen wie z. B. Geschäftsgeheimnisse oder Ge-
schäftsmethoden einschließt, die nicht eingetragen sind – entweder weil das jeweilige Rechtssystem ihre Eintragung 
nicht vorsieht oder weil sich die betreffende Firma entschlossen hat, sie nicht schützen zu lassen. In dieser Studie 
bezieht sich die Verwendung des Begriffs „Rechte des geistigen Eigentums“ (IPR) auf die fünf in die Untersuchung ein-
bezogenen Rechte: Patente, Marken, eingetragene Geschmacksmuster, Urheberrechte und geografische Angaben.

3 - Der Einfachheit halber wird die vom Handelsministerium der USA und vom USPTO erarbeitete Studie in diesem 
Bericht als „USPTO-Studie“ bezeichnet.
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IPR-intensive Wirtschaftszweige werden definiert4 als Wirtschaftszweige, die pro Beschäftigten überdurch-
schnittlichen Gebrauch von geistigen Eigentumsrechten machen. Wie aus der vorliegenden Studie hervorgeht, 
kann etwa die Hälfte der europäischen Wirtschaftszweige als IPR-intensiv angesehen werden. Hervorzuhe-
ben ist jedoch, dass alle Wirtschaftszweige in gewissem Maße Rechte des geistigen Eigentums nutzen. Da 
in dieser Studie das Augenmerk ausschließlich auf den IPR-intensiven Wirtschaftszweigen liegt, dürfte der 
tatsächliche Beitrag der Rechte des geistigen Eigentums zur Wirtschaft Europas so wohl unterbewertet sein5. 

In der EU waren diesen IPR-intensiven Wirtschaftszweigen im Zeitraum 2008-2010 nahezu 26 % aller Arbeit-
splätze zu verdanken, darunter fast 21 % in markenintensiven, 12 % in geschmacksmusterintensiven, 10 % in 
patentintensiven und kleinere Anteile in urheberrechtsintensiven und GI-intensiven Branchen.6 Im genannten 
Zeitraum waren bei einer Gesamtbeschäftigtenzahl von etwa 218 Millionen durchschnittlich 56,5 Millionen Eu-
ropäer in IPR-intensiven Wirtschaftszweigen beschäftigt. Darüber hinaus entstanden weitere 20 Millionen Arbe-
itsplätze in Branchen, die Waren und Dienstleistungen an die IPR-intensiven Wirtschaftszweige liefern. Werden 
die indirekten Arbeitsplätze mit eingerechnet, erhöht sich die Gesamtanzahl der IPR-abhängigen Arbeitsplätze 
auf knapp 77 Millionen (35,1 %).

Ebenfalls in diesem Zeitraum stellten die IPR-intensiven Wirtschaftszweige nahezu 39 % der gesamten Wirt-
schaftstätigkeit (BIP) in der EU im Werte von 4,7 Billionen EUR. Auf sie entfiel auch der größte Teil des Handels 
zwischen der EU und der übrigen Welt, wobei die geschmacksmusterintensiven, die urheberrechtsintensiven 
und die GI-intensiven Wirtschaftszweige einen Handelsüberschuss erzielten.

Die IPR-intensiven Wirtschaftszweige zahlen auch deutlich höhere Löhne als andere Branchen; der Lohnauf-
schlag beträgt mehr als 40 %. Das steht im Einklang mit der Tatsache, dass in den IPR-intensiven Wirtschaft-
szweigen die Wertschöpfung je Arbeitskraft höher ist als irgendwo sonst in der Wirtschaft.

Auf die IPR-intensiven Wirtschaftszweige en-

tfallen 26 % der Arbeitsplätze in der EU und 

39 % des EU-BIP

4 - Siehe Kapitel 4, „Methodik“.

5 - Freilich gilt es zu beachten, dass große Teile der Wirtschaft, insbesondere der öffentliche Sektor, nicht als IPR-intensiv gelten können.

6 - Der Gesamtbeitrag der IPR-intensiven Wirtschaftszweige ist geringer als die Summe der Beiträge der markenintensiven, patentinten-
siven, geschmacksmusterintensiven, urheberrechtsintensiven und GI-intensiven Wirtschaftszweige, da viele Wirtschaftszweige im Hinblick auf 
mehr als nur ein Recht des geistigen Eigentums intensiv sind. Durch die in der Studie verwendete Methodik wird jedoch sichergestellt, dass 
Branchenbeiträge nicht mehrfach erfasst werden.

Wichtigste Erkenntnisse
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7 - Um die Auswirkungen von Datenlücken in der Wirtschaftsstatistik möglichst gering zu halten und zu vermeiden, 
dass einem bestimmten Jahr unverdiente Bedeutung beigemessen wird, wurden die Wirtschaftsindikatoren als Du-
rchschnittswerte für die Jahre 2008-2010 berechnet.

8 - Input-Output-Tabellen verdeutlichen die Waren- und Dienstleistungsströme zwischen allen Wirtschaftszweigen.

Zusätzlich zu ihrem direkten Beitrag zur Beschäftigung generieren die IPR-intensiven Wirt-
schaftszweige auch Beschäftigung in anderen, nicht IPR-intensiven Wirtschaftszweigen, von 
denen sie als Vorleistungen zu ihren Fertigungsprozessen mit Waren und Dienstleistungen 
beliefert werden. Unter Verwendung der von Eurostat veröffentlichten Input-Output-Tabellen  
8 der EU-27 lässt sich dieser indirekte Effekt auf die Beschäftigung in nicht IPR-intensiven 
Wirtschaftszweigen berechnen. Das Ergebnis ist in der nachstehenden Tabelle zusammenge-
fasst, in der eine Aufgliederung nach direkter und indirekter Beschäftigung vorgenommen 
wird. Bei Einbeziehung der indirekten Arbeitsplätze in die Berechnung entfallen 35,1 % aller 
Arbeitsplätze in der EU auf die IPR-intensiven Wirtschaftszweige.

Der Beitrag der IPR-intensiven Wirtschaftszweige zu den beiden wichtigsten Wirt-
schaftsindikatoren – Beschäftigung und Wirtschaftsleistung – ist in den drei nachfolgenden 
Tabellen zusammengefasst.7 

Recht des geistigen Eigentums Beschäftigung Anteil an der Gesamtbe-

schäftigung
Markenintensive Wirtschaftsz-
weige

45 508 046 20.8%

Geschmacksmusterintensive 
Wirtschaftszweige

26 657 617 12.2%

Patentintensive Wirtschaftsz-
weige

22 446 133 10.3%

Urheberrechtsintensive Wirt-
schaftszweige

7 049 405 3.2%

GI-intensive Wirtschaftszweige 374 345 0.2%

IPR-intensive Wirtschaftsz-

weige insgesamt 56 493 661 25.9%

EU-Wirtschaft insgesamt 218 400 733

Direkter Beitrag der IPR-intensiven Wirtschaftszweige zur Beschäftigung
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Neben der Beschäftigung leisten die IPR-intensiven Wirtschaftszweige auch einen Beitrag 
zur Wirtschaftsleistung, gemessen am Bruttoinlandsprodukt. Alles in allem werden fast 39 
% des BIP der EU in IPR-intensiven Wirtschaftszweigen hervorgebracht, wobei auf die 
markenintensiven 34 %, die geschmacksmusterintensiven 13 %, die patentintensiven 14 % 
und die urheberrechts- und GI-intensiven Wirtschaftszweige jeweils geringere Anteile ent-
fallen. Kapitel 6 enthält eine detailliertere Aufschlüsselung der Beiträge dieser Wirtschaftsz-
weige zu den nationalen Volkswirtschaften der EU-Mitgliedstaaten.

Recht des geistigen Eigentums Beschäftigung
(direkt)

Beschäfti-

gung
(indirekt)

Beschäftigung
(direkt + indi-

rekt)

Markenintensive Wirtschaftsz-
weige

45,508,046 17,600,397 63,108,443

Geschmacksmusterintensive 
Wirtschaftszweige

26,657,617 12,121,817 38,779,434

Patentintensive Wirtschaftsz-
weige

22,446,133 12,738,237 35,184,370

Urheberrechtsintensive Wirt-
schaftszweige

7,049,405 2,331,390 9,380,795

GI-intensive Wirtschaftszweige n.v. n.v. 374,345

IPR-intensive Wirtschaftsz-

weige insgesamt 56,493,661 20,109,003 76,602,664

Direkter und indirekter Beitrag der IPR-intensiven Wirtschaftsz-
weige zur Beschäftigung
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Ein Vergleich der Ergebnisse dieser EU-Studie mit den Ergebnissen für die Vereinigten 
Staaten macht deutlich, dass die beiden Volkswirtschaften9 eine ähnliche Struktur aufweis-
en, was in Anbetracht ihres vergleichbaren Entwicklungsstands nicht anders zu erwarten 
war. Was den Beitrag der IPR-intensiven Wirtschaftszweige anbelangt, fällt jedoch der An-
teil an der Beschäftigung und am BIP in der EU etwas höher aus: 26 % gegenüber 19 % bei 
der Beschäftigung und 39 % gegenüber 35 % beim BIP.

In beiden Studien entfallen indes auf die markenintensiven Wirtschaftszweige die größten 
Anteile sowohl an der Beschäftigung als auch am BIP, gefolgt von den Patenten und Ur-
heberrechten in den Vereinigten Staaten und den Geschmacksmustern, den Patenten und 
den Urheberrechten in der EU. Auch bei den Lohnaufschlägen in IPR-intensiven Wirtschaft-
szweigen im Vergleich zu anderen Branchen bietet sich ein vergleichbares Bild: 41 % in 
der EU und 42 % in den Vereinigten Staaten, wobei beiderseits des Atlantiks in den urhe-
berrechtsintensiven und den patentintensiven Wirtschaftszweigen die höchsten Lohnauf-
schläge zu verzeichnen sind.

Recht des geistigen Eigentums Wertschöpfung/BIP 
(Mio. EUR)

Anteil am Gesamt-
BIP der EU

Markenintensive Wirtschaftszweige 4,163,527 33.9%

Geschmacksmusterintensive Wirtschaft-
szweige

1,569,565 12.8%

Patentintensive Wirtschaftszweige 1,704,485 13.9%

Urheberrechtsintensive Wirtschaftsz-
weige

509,859 4.2%

GI-intensive Wirtschaftszweige 16,134 0.1%

IPR-intensive Wirtschaftszweige 
insgesamt 4,735,262 38.6%

EU-Wirtschaft insgesamt 12,278,744

Beitrag der IPR-intensiven Wirtschaftszweige zum BIP

9 -  Anders als in der USPTO-Studie wurden in der vorliegenden Studie Geschmacksmuster mit einbezogen. Da die 
meisten geschmacksmusterintensiven Wirtschaftszweige gleichzeitig marken- oder patentintensiv sind, wären sie als 
IPR-intensiv auf jeden Fall aufgenommen worden. Es gibt jedoch 13 Wirtschaftszweige mit 3,4 Millionen Beschäftigten 
in der EU, die ausschließlich geschmacksmusterintensiv sind. Würden diese Branchen aus der Untersuchung heraus-
genommen, um eine strikte Vergleichbarkeit mit den USA zu gewährleisten, dann betrüge der Beschäftigungsanteil der 
IPR-intensiven Wirtschaftszweige in der EU 24,3 %, was dennoch höher wäre als das in der USPTO-Studie ermittelte 
Ergebnis.
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Da 39 % des BIP (Wertschöpfung) in der Wirtschaft und 26 % der Beschäftigung von IPR-
intensiven Wirtschaftszweigen erzeugt werden, ist die Wertschöpfung pro Arbeitnehmer in 
diesen Branchen höher als in der übrigen Wirtschaft. Laut Wirtschaftstheorie kann davon 
ausgegangen werden, dass Wirtschaftszweige, in denen der durchschnittliche Arbeitneh-
mer eine höhere Wertschöpfung erzeugt, bei ansonsten gleichen Voraussetzungen höhere 
Löhne an ihre Beschäftigten zahlen als andere Branchen. Daher lohnt es zu untersuchen, 
ob sich diese höhere Wertschöpfung in den relativen Löhnen der IPR-intensiven Wirtschaft-
szweige niederschlägt.

Die Löhne in IPR-intensiven Wirtschaftszweigen sind tatsächlich höher als in nicht IPR-
intensiven Branchen. So beläuft sich der durchschnittliche Wochenlohn in IPR-intensiven 
Wirtschaftszweigen auf 715 EUR gegenüber 507 EUR in nicht IPR-intensiven Branchen, 
was einen Unterschied von 41 % bedeutet. In den geschmacksmusterintensiven Wirtschaft-
szweigen beträgt dieser „Lohnaufschlag“ 31 %, in den markenintensiven 42 %, in den in 
GI-intensiven 64%, in den patent-intensiven 46 % und in den urheberrechtsintensiven Wirt-
schaftszweigen 69 %.

Durchschnittliche 
Personalkosten 

(EUR pro Woche)

Aufschlag
(im Vergleich zu nicht 

IP-intensiven Wirtschafts-
zweigen)

Markenintensive Wirtschaftsz-
weige

719 42%

Geschmacksmusterintensive 
Wirtschaftszweige

666 31%

Patentintensive Wirtschaftsz-
weige

831 64%

Urheberrechtsintensive Wirt-
schaftszweige

856 69%

GI-intensive Wirtschaftszweige 739 46%

IPR-intensive Wirtschaftsz-

weige insgesamt 715 41%

EU-Wirtschaft insgesamt 507

Alle bedrijfstakken (opgenomen 
in structurele bedrijfsstatistiek)

589

Durchschnittliche Personalkosten in den IPR-intensiven 
Wirtschaftszweigen, 2010
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Recht des geistigen Eigen-

tums
Export 

Mio. EUR
Import

Mio. EUR
Export-
anteil

Import-anteil Netto-export
Mio. EUR

Markenintensiv 1,023,981 1,158,860 75.5% 75.7% -134,879

Geschmacksmuster-intensiv 724,292 703,586 53.4% 46.0% 20,707

Patentintensiv 957,748 1,049,795 70.6% 68.6% -92,047

Urheberrechts-intensiv 57,051 41,727 4.2% 2.7% 15,325

GI-intensiv 10,577 1,836 0.8% 0.1% 8,741

IPR-intensiv insgesamt 1,226,015 1,351,890 90.4% 88.3% -125,875

Nicht IPR-intensiv 130,585 178,640 9.6% 11.7% -48,055

EU-HANDEL INSGESAMT 1,356,600 1,530,530 100% 100% -173,930

EU-Außenhandel in den IPR-intensiven Wirtschaftszweigen

Außerdem wird die Rolle untersucht, die IPR-intensive Wirtschaftszweige im EU-Außenhandel spielen. Der 
Großteil des EU-Handels vollzieht sich in IPR-intensiven Branchen. Auf den ersten Blick mag es etwas über-
raschen, dass ein so großer Anteil der Einfuhren IPR-intensiv ist. Das liegt daran, dass selbst Branchen, die 
Waren wie z. B. Energie erzeugen, als IPR-intensiv gelten,10 wogegen andererseits viele nicht IPR-intensive 
Tätigkeiten gleichzeitig nicht handelbar sind.11  Aus diesem Grunde bestehen 88 % der EU-Importe aus Erzeug-
nissen IPR-intensiver Wirtschaftszweige. Bei den EU-Exporten entfällt sogar ein noch höherer Anteil (90 %) auf 
IPR-intensive Wirtschaftszweige.

Die EU insgesamt verzeichnete ein Handelsdefizit von rund 174 Mrd. EUR bzw. 1,4 % des BIP. Da auf die IPR-
intensiven Wirtschaftszweige insgesamt ein größerer Anteil der EU-Exporte entfällt als der EU-Importe, leisten 
sie einen positiven Beitrag zur Handelsposition der EU.12 Bei marken- und patentintensiven Erzeugnissen 
besteht in der EU ein Handelsdefizit, das in gewissem Maße durch Handelsüberschüsse in urheberrechtsin-
tensiven, geschmacksmusterintensiven und GI-intensiven Wirtschaftszweigen ausgeglichen wird.

Die folgende Tabelle enthält eine Zusammenfassung des Handels in den IPR-intensiven Wirtschaftszweigen 
unter Zugrundelegung von Daten aus dem Jahr 2010.13 

10 -   De twee bedrijfstakken in NACE 06 – winning van aardolie en aardgas – zijn octrooi-intensief.
 
11 - Bijvoorbeeld bedrijfstakken in de dienstverlenende sector, zoals NACE 86 (menselijke gezondheidszorg) of 96 (overige persoonlijke diensten). 
Dergelijke diensten worden in het algemeen afgenomen op de plaats van productie.

12 - Vanuit een andere invalshoek bekeken kan worden geconstateerd dat IPR-intensieve bedrijfstakken verantwoordelijk zijn voor 89% van de totale 
buitenlandse handel van de EU, maar voor slechts 72% van haar handelstekort.

13 - Net als het geval is met betrekking tot werkgelegenheid en BBP, is de som van de cijfers voor de vijf IPR’s niet gelijk aan het totaalcijfer voor IPR-
intensieve bedrijfstakken, omdat veel bedrijfstakken intensief gebruikmaken van meer dan één IPR.
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Ein großer Teil dieses Berichts, insbesondere Kapitel 4 und Anhang 7.1, dient der Doku-
mentierung der Studienmethodik. Dafür gibt es zwei Gründe:

1) In Anbetracht des komplexen Charakters der Verarbeitung einer großen Menge 
von Daten aus 27 Mitgliedstaaten, die verschiedenen großen Datenbanken entnom-
men werden mussten, wurde eine neuartige und anspruchsvolleDatenabgleich-
methodik benötigt.

2) Im Interesse der Transparenz kam es darauf an, die Methodik so genau wie 
möglich zu beschreiben.

Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal dieser Studie ist das ausgesprochen breite 
Spektrum an Datenbanken und anderen Datenquellen, mit deren Hilfe bestimmt wurde, 
welche Wirtschaftszweige IPR-intensiv sind, und ihr Beitrag zu Beschäftigung, BIP und 
anderen Wirtschaftsindikatoren bewertet wurde. Eine vollständige Liste ist in Kapitel 4 zu 
finden.

Darüber hinaus wurden im Bedarfsfall branchenspezifische Drittstaatsdaten genutzt, ins-
besondere bei der Schätzung des Handels mit GI-Erzeugnissen.

Um zu ermitteln, welche Wirtschaftszweige IPR-intensiv sind, wurden die Registerdaten-
banken des HABM und des EPA mit der kommerziellen Datenbank ORBIS abgeglichen14.  
Die so entstandene abgeglichene Datenbasis enthielt Daten zu annähernd 240 000 Un-
ternehmen mit Angaben zu den Gemeinschaftsmarken, eingetragenen Gemeinschaftsge-
schmacksmustern und Patenten, die von jedem Unternehmen angemeldet worden waren, 
sowie der jeweiligen Zuordnung zu Wirtschaftsbereichen und verschiedenen finanziellen 
und ökonomischen Variablen. Damit ergab sich ein Datensatz, auf den bei künftigen, aus-
führlicheren Studien zurückgegriffen werden kann.

Unter Verwendung dieser Datenbank wurde die Anzahl der Marken, Geschmacksmuster 
und Patente pro Arbeitnehmer für jeden Wirtschaftszweig berechnet, und diejenigen, die 
unter diesem Aspekt über dem Durchschnitt lagen, wurden als IPR-intensiv eingestuft. 

Methodik und 
Daten

14 - ORBIS ist eine vom Bureau van Dijk angebotene Datenbank mit Finanzinformationen über europäische Unterneh-
men auf der Grundlage von Daten, die den Unternehmensinformationen in den Unternehmensregistern oder ähnlichen 
Registern in den verschiedenen Ländern entnommen wurden.
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Die Zahlen wurden auf EU-Ebene berechnet; die nationalen Eintragungen der Unterneh-
men in der Datenbank außer Acht gelassen. Dieser Ansatz, der zum Teil durch Datenbe-
schränkungen notwendig wurde, war aber dennoch durch die Prämisse gerechtfertigt, dass 
ein Wirtschaftszweig, der unter Zugrundelegung der Anmeldung von Rechten des geistigen 
Eigentums auf EU-Ebene als IPR-intensiv eingestuft wurde, bei Einbeziehung seiner na-
tionalen Rechte des geistigen Eigentums pro Arbeitnehmer gleichermaßen als IPR-intensiv 
gelten würde.

Eine grundlegende Annahme der in der vorliegenden Studie benutzten Methodik lautet, 
dass der Grad der IPR-Intensität eines Wirtschaftszweiges ein Wesensmerkmal dieses 
Wirtschaftszweiges ist, und zwar unabhängig davon, wo er seinen Standort hat.15 Was 
bei der Beurteilung des Beitrags eines jeden Wirtschaftszweiges zum Wirtschaftsergebnis 
gemessen wird, sind die Arbeitsplätze und das BIP, die von diesem in jedem Mitgliedstaat 
und in der EU insgesamt geschaffen werden, und nicht die Herkunft der zugrunde liegenden 
Rechte des geistigen Eigentums.

Baut beispielsweise ein Autohersteller mit Sitz in Land A ein Montagewerk in Land B, dann 
werden die damit geschaffenen Arbeitsplätze und die erzielte Wertschöpfung der Wirtschaft 
von Land B zugerechnet. Allein aus dieser Studie lassen sich daher keine Schlussfolgerun-
gen ziehen, wie innovativ ein konkretes Land ist. Ein höherer Beitrag der patentintensiven 
Wirtschaftszweige könnte ebenso gut Ergebnis von Standortentscheidungen sein, die in 
einem anderen Land gefallen sind.

Kapitel 7 ist zu entnehmen, in welchen Ländern die Patente, Marken und Geschmacks-
muster in der für diese Studie genutzten Datenbank ihren Ursprung haben; dort finden sich 
außerdem statistische Angaben zu dem Anteil derjenigen Arbeitsplätze in IPR-intensiven 
Wirtschaftszweigen eines jeden Mitgliedstaats, die in Unternehmen mit Sitz in anderen Mit-
gliedstaaten oder außerhalb der EU geschaffen werden.

15 - Mit Ausnahme der geografischen Angaben (GI), die länderweise analysiert wurden.
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www.epo.org                                         www.oami.europa.eu 
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1

Die vorliegende Forschungsarbeit stellt Ergebnisse der quantitativen Erhebung vor, die mit den Erkenntnissen aus der 
qualitativen Phase und der Literaturauswertung ergänzt und differenziert wurden. Der erste Teil der Diagnose ergibt ein Bild, 
in dem die Bürger Europas gegenüber Rechten des geistigen Eigentums überwiegend positiv eingestellt sind: Sie halten 
diese für einen wichtigen Pfeiler der wirtschaftlichen und sozialen Ordnung ihres Landes und befürworten entsprechende 
Vorschriften und Regelungen sowie deren Durchsetzung. Allerdings zeigen die Ergebnisse auch folgendes Bild: Der 
Anteil der Europäer, die offen zugeben, in den vergangenen 12 Monaten in irgendeiner Form gegen Rechte des geistigen 
Eigentums verstoßen zu haben, beträgt zwar nur rund 10 %, subjektiv duldet jedoch mehr als ein Drittel der Europäer solche 
Verhaltensweisen.

Paradox daran ist, dass sich diese beiden Haltungen nicht gegenseitig ausschließen. Ein Großteil der EU-Bürger begrüßt 
durchaus geistiges Eigentum; auf persönlicher Ebene wird ein Regelverstoß jedoch als gerechtfertigt angesehen, wenn dadurch 
die Folgen beschränkter Kaufkraft wettgemacht werden oder gegen ein von der Marktwirtschaft und von Premiummarken 
auferlegtes Wirtschaftsmodell protestiert wird. Dieser offenbare Widerspruch zeigt deutlich die Kluft zwischen gemeinsamen 
Prinzipien (die auf die Gesellschaft insgesamt zutreffen werden) und der Realität einer pragmatischeren und vermutlich 
eigennützigeren Lebensweise des Einzelnen.

Diese Diskrepanz ist teilweise dadurch bedingt, dass der Nutzen von geistigem Eigentum nicht richtig verstanden wird und 
dass ein Großteil der Europäer der Auffassung ist, der Schutz von geistigem Eigentum käme in erster Linie nicht Verbrauchern 
und Bürgern wie ihnen selbst zugute, sondern Unternehmen und großen Künstlern. Auf die Frage, wer am meisten vom 
Schutz des geistigen Eigentums profitiert, gaben nur 11 % der EU-Bürger Verbraucher als Antwort an, und weniger als 20 % 
nannten kleine und mittlere Unternehmen. Hingegen führten mehr als 40 % große Unternehmen und berühmte Künstler als 
Hauptnutznießer des Schutzes von geistigem Eigentum an; ein geringerer Anteil erwähnte noch Erfinder.

Offenbar gilt es, den Nutzen aufzuzeigen, den geistiges Eigentum für die Bürger Europas in ihrem täglichen Leben hat. Dies 
trifft vor allem auf jüngere Generationen zu, die sich von den anderen Altersgruppen stark abheben.

DIE HAUPTERKENNTNISSE AUS DER FORSCHUNGSARBEIT:

I – EUROPÄER BEFÜRWORTEN DIE GRUNDSÄTZE GEISTIGEN EIGENTUMS

Die Europäer halten geistiges Eigentum für einen grundlegenden Bestandteil der wirtschaftlichen und sozialen 
Ordnung ihres Landes. Sie sind übereinstimmend der Auffassung, dass geistiges Eigentum sowohl eine legitime Möglichkeit 
zur Entlohnung künstlerischer Leistungen ist als auch zur Verbesserung und Gewährleistung der Qualität von Erzeugnissen 
und Dienstleistungen beiträgt.

 ▐ 96 % der EU-Bürger halten es für wichtig, dass Erfinder, Kunstschaffende und darstellende Künstler ihre Rechte schützen 
und für ihre Arbeit entlohnt werden können.

 ▐ 86 % der EU-Bürger stimmen zu, dass der Schutz von geistigem Eigentum wichtig ist, da er zur Verbesserung und 
Gewährleistung der Qualität von Erzeugnissen und Dienstleistungen beiträgt. Die EU-Bürger erkennen außerdem 
weitgehend an, dass geistiges Eigentum bei Innovation und Wirtschaftsleistung eine große Rolle spielt. 
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Die EU-Bürger erkennen außerdem weitgehend an, dass geistiges Eigentum bei Innovation und Wirtschaftsleistung 
eine große Rolle spielt.

 ▐ 76 % der EU-Bürger stimmen zu, dass Innovation und geistiges Eigentum zusammengehören und nicht unabhängig 
voneinander existieren können.

 ▐ 69 % sind der Ansicht, dass Unternehmen, die in umfangreichem Maße geistiges Eigentum erzeugen, wesentlich stärker 
zur Schaffung von Arbeitsplätzen und zum Wirtschaftswachstum beitragen als andere.

 ▐ 67 % der EU-Bürger glauben, dass ohne den Schutz von geistigem Eigentum ein Chaos in der Wirtschaft herrschen 
würde.

Aufgrund dieser Befürwortung verurteilt die überwiegende Mehrheit der Europäer Verstöße gegen Rechte des 
geistigen Eigentums und speziell den Kauf von gefälschten Waren. Nur eine kleine Minderheit der EU-Bürger 
scheint dies für akzeptabel zu halten.

 ▐ 84 % der befragten EU-Bürger halten es nicht für akzeptabel, gefälschte Erzeugnisse zu kaufen, wenn es sich dabei um 
Luxusartikel handelt.

 ▐ 79 % der befragten EU-Bürger halten es nicht für akzeptabel, gefälschte Erzeugnisse zu kaufen, wenn das Originalprodukt  
dort nicht erhältlich ist, wo sie leben.

 ▐ 74 % der befragten EU-Bürger halten es nicht für akzeptabel, gefälschte Erzeugnisse zu kaufen, wenn der Preis des 
Originalprodukts zu hoch ist. 

 ▐ 81 % der befragten EU-Bürger sind der Ansicht, der Kauf gefälschter Erzeugnisse schade Unternehmen und zerstöre 
Arbeitsplätze.

 ▐ 71 % der befragten EU-Bürger sind der Ansicht, der Kauf gefälschter Erzeugnisse begünstige Kinderarbeit und illegalen 
Handel. 

Tatsächlich ist der Anteil derer, die einräumen, gefälschte Erzeugnisse zu kaufen und/oder Inhalte illegal 
herunterzuladen, in der befragten Bevölkerungsgruppe sehr gering: Mehr als neun von zehn Europäern geben an, 
in den vergangenen 12 Monaten weder ein gefälschtes Erzeugnis gekauft noch Inhalte illegal heruntergeladen zu 
haben.

 ▐ 9 % der befragten EU-Bürger geben an, in den vergangenen 12 Monaten illegale Inhalte aus dem Internet wissentlich 
aufgerufen/heruntergeladen oder gestreamt zu haben.

 ▐ 4 % der befragten EU-Bürger geben an, in den vergangenen 12 Monaten gefälschte Waren wissentlich gekauft zu haben; 
6 % der Befragten haben in diesem Zeitraum unwissentlich gefälschte Waren erworben. 

III-64 der Beilagen XXV. GP - Bericht - Hauptdokument gesamt (elektr. übermittelte Version) 55 von 64

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich.
www.parlament.gv.at



56

Anhang 2

ZUSAMMENFASSUNG
DIE BÜRGER EUROPAS UND DAS GEISTIGE EIGENTUM: WAHRNEHMUNG, BEWUSSTSEIN UND VERHALTEN

3

Der demografische Aspekt kann sich bei genauerer Untersuchung der Ergebnisse als interessant erweisen:

 ▐ Beim illegalen Herunterladen und Aufrufen von geschützten Inhalten im Internet spielt das Alter eine besondere Rolle:  
26 % der Bürger im Alter zwischen 15 und 24 Jahren geben an, in den vergangenen 12 Monaten urheberrechtlich 
geschützte Inhalte illegal heruntergeladen oder aufgerufen zu haben. Dieser Anteil fällt mit zunehmendem Alter: In der 
Gruppe der 25- bis 34-Jährigen sind es noch 17 %, bei den 35- bis 44-Jährigen 9 %, bei den 45- bis 54-Jährigen 5 %, und 
in der Gruppe der Über-55-Jährigen liegt der Anteil unter 2 %.

 ▐ Das Kaufverhalten von Männern und Frauen bei Fälschungen ist recht ähnlich, wohingegen beim illegalen Herunterladen 
der Anteil der Männer, die ein solches Verhalten in den vergangenen 12 Monaten einräumen, mehr als doppelt so hoch ist 
wie der Frauenanteil (13 % der Männer im Vergleich zu 6 % der Frauen). Diese Tendenz trifft auch auf die Altersgruppe der 
15- bis 24-Jährigen zu; hier entspricht der Anteil der männlichen Personen, die gefälschte Erzeugnisse gekauft haben, in 
etwa dem der weiblichen Personen (7 % der männlichen im Vergleich zu 5 % der weiblichen Personen), wohingegen der 
Anteil der männlichen Personen bei den 15- bis 24-Jährigen, die illegale Inhalte aus dem Internet wissentlich aufgerufen, 
heruntergeladen oder gestreamt haben, 10 Prozentpunkte über dem Anteil der weiblichen Personen in der gleichen 
Altersgruppe liegt (31 % der männlichen im Vergleich zu 21 % der weiblichen Personen). 

 ▐ Ebenso scheint das Bildungsniveau beim bewussten Kauf gefälschter Erzeugnisse keine Rolle zu spielen. Beim illegalen 
Herunterladen/Streamen und Aufrufen ist das Bildungsniveau jedoch durchaus relevant: 3 % der Europäer, die ihre 
schulische Laufbahn vor dem Alter von 15 Jahren beendeten, haben in den vergangenen 12 Monaten urheberrechtlich 
geschützte Inhalte illegal heruntergeladen oder aufgerufen. Dieser Anteil beträgt 6 % bei Bürgern, die ihre Ausbildung 
im Alter zwischen 16 und 19 Jahren beendeten, steigt auf 10 % bei jenen, die ihre Ausbildung oder ihr Studium mit 
mindestens 20 Jahren abschlossen und erreicht 27 % bei Bürgern, die danach noch studieren. Schließlich gibt es 
Unterschiede zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten und abhängig vom Zeitpunkt des Beitritts zur Europäischen Union: 
13 % der Bürger aus den Mitgliedstaaten, die der EU nach 2004 beitraten, geben an, in den vergangenen 12 Monaten 
gefälschte Waren gekauft zu haben; in den übrigen 15 Mitgliedstaaten beträgt dieser Anteil nur etwa ein Drittel davon 
(4 %). Diese Kluft besteht nicht beim illegalen Herunterladen oder Aufrufen: Hier sind die Unterschiede minimal.

II – HINTER DER THEORETISCHEN BEFÜRWORTUNG DER GRUNDSÄTZE GEISTIGEN EIGENTUMS STEHT EINE 
KOMPLIZIERTERE UND TEILS WIDERSPRÜCHLICHE REALITÄT

Auf den ersten Blick spiegeln die Erkenntnisse theoretisch eine generell positive Wahrnehmung von geistigem Eigentum 
wider. Es gilt jedoch, dies anhand einer gründlicheren subjektiven Analyse differenziert zu betrachten.

Das Verständnis von geistigem Eigentum und der damit verbundenen Vorstellungen der Europäer ist nicht im 
geringsten einheitlich und klafft in Bezug auf das selbst empfundene/„subjektive“ bzw. das nachgewiesene/
„objektive“ Verständnis weit auseinander. 

Es bestehen eindeutig Widersprüche und Diskrepanzen zwischen dem subjektiven Verständnis, das die Europäer eigenen 
Angaben zufolge von geistigem Eigentum haben, und dem objektiven Wissen, das sie tatsächlich besitzen.
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Drei Viertel der Europäer geben an, den Begriff „geistiges Eigentum“ und damit verbundene Begriffe wie Patente, 
Urheberrechte, Marken usw. zu verstehen.

 ▐ 73 % der befragten EU-Bürger sind der Ansicht, den Begriff „geistiges Eigentum“ richtig zu verstehen.

 ▐ 85 % der befragten EU-Bürger glauben, den Begriff „Urheberrecht“ richtig zu verstehen.

 ▐ 79 % der befragten EU-Bürger sind davon überzeugt, den Begriff „Patent“ richtig zu verstehen.

Die Indikatoren zum objektiven Wissen zeichnen jedoch ein anderes Bild: Nur 13 % der Europäer haben gute 
Kenntnisse über den Begriff geistiges Eigentum, 51 % haben ausreichende Kenntnisse und 37 % mangelhafte 
Kenntnisse.

 ▐ 46 % der befragten Europäer wissen, dass patentierte Erfindungen nach einer gewissen Zeit legal von jedem kopiert 
werden dürfen.

 ▐ 34 % der befragten Europäer wissen, dass die geografischen Angaben auf den Erzeugnissen nicht dazu dienen, im 
Reklamationsfall den Hersteller zu ermitteln.

 ▐ 44 % der befragten EU-Bürger wissen, dass es nicht nur möglich ist, die Logos und die Produktnamen zu schützen, 
sondern auch das Geschmacksmuster eines Erzeugnisses.

Zusammenfassend verhält es sich eher so, dass die Europäer von geistigem Eigentum und den dazugehörigen 
Hauptbegriffen zwar schon gehört haben, dass sie diese Begriffe aber nicht unbedingt wirklich verstehen.

Der zweite Faktor, der die starke verstandesmäßige Befürwortung der Europäer des Prinzips von geistigem 
Eigentum differenziert, besteht darin, dass der Auffassung, Verletzungen des geistigen Eigentums könnten als 
berechtigt angesehen werden, eine gewisse Toleranz entgegengebracht wird.

Eine deutliche Minderheit von Europäern (etwa ein Drittel) sieht Fälschungen in einem positiven Licht, als „clevere“ Art, 
Kaufkraft zu sparen, sowie als „Protestakt“ gegen große Premiummarken und ein unausgeglichenes Wirtschaftssystem.

Ethisch gesehen wird Fälschung verurteilt, und makroökonomisch werden ihr äußerst negative Auswirkungen angelastet; 
allerdings steht eine Fälschung besser da, wenn sie aus Sicht des Einzelnen oder unter dem Aspekt des persönlichen 
Nutzens betrachtet wird. 

 ▐ 34 % der befragten EU-Bürger sind der Auffassung, der Kauf von gefälschten Erzeugnissen sei insofern clever, als man 
damit die gewünschten Artikel bekomme und gleichzeitig Kaufkraft spare.

 ▐ 38 % der befragten EU-Bürger halten den Kauf gefälschter Erzeugnisse für einen Protestakt und eine Möglichkeit, sich 
gegen die Merkmale der Marktwirtschaft und die großen Premiummarken aufzulehnen.
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Diese Vorstellungen finden sich nicht einheitlich in allen EU-Bevölkerungen. Sie hängen mehr oder weniger vom 
Alter, Beruf und Land der Befragten ab. Die beiden Aussagen (Kauf von Fälschungen als „Protestakt“ und/oder „cleverer 
Kauf“) weisen ein ähnliches Muster auf:

 ▐ Das Alter scheint hier besonders relevant zu sein: Je jünger die EU-Bürger sind, desto eher stimmen sie diesen 
Aussagen zu. 49 % der EU-Bürger zwischen 15 und 24 Jahren stimmen zu, dass der Kauf von Fälschungen als „Protestakt“ 
aufgefasst werden kann; diese Zahl nimmt mit zunehmendem Alter konsequent ab: 44 % Zustimmung bei den 25- bis 
34-Jährigen, 38 % bei den 35- bis 44-Jährigen, 35 % bei den 45- bis 54-Jährigen, 34 % bei den 55- bis 64-Jährigen und  
32 % bei den Bürgern, die 65 oder älter sind. Dagegen sind 52 % der EU-Bürger zwischen 15 und 24 Jahren der 
Auffassung, der Kauf von Fälschungen ermögliche dem Verbraucher einen „cleveren Kauf“; auch diese Zahl nimmt mit 
zunehmendem Alter konsequent ab: 39 % Zustimmung bei den 25- bis 34-Jährigen, 34 % bei den 35- bis 44-Jährigen,  
31 % bei den 45- bis 54-Jährigen, 29 % bei den 55- bis 64-Jährigen und 25 % bei den Bürgern im Alter von 65 oder höher.

 ▐ Die Wahrnehmungen variieren außerdem stark je nach beruflicher Tätigkeit der Befragten. 50 % der EU-Bürger auf 
Arbeitsuche sind der Auffassung, der Kauf von Fälschungen könne als „Protestakt“ gesehen werden; unter den EU-
Bürgern im Durchschnitt stimmen 38 % dieser Aussage zu. Das Ergebnis fällt auch bei folgenden Gruppen höher aus: 
Bauführer und Vorarbeiter (46 %), Arbeiter (44 %), aber allen voran Studierende (50 %, der höchste Wert, der in 
irgendeiner Berufsgruppe gemessen wurde).

 ▐ Das Bildungsniveau wirkt sich nicht linear auf die Ergebnisse dieser Frage aus. Es kann jedoch festgestellt 
werden, dass Bürger, die am längsten gelernt haben (die also ihre Ausbildung oder ihr Studium mit mindestens 
20 Jahren abschlossen), den geringsten Zustimmungswert aufweisen (35 % stimmen zu, dass der Kauf von 
Fälschungen ein Protestakt sein kann).

 ▐ Generell ist der Zustimmungswert für die beiden Aussagen in Mitgliedstaaten, die der EU nach 2004 beitraten, 
deutlich höher (45 % stimmen der Auffassung zu, dass der Kauf von Fälschungen ein Protestakt sein kann) als in 
anderen Mitgliedstaaten (36 % stimmen zu).

Die Analyse der Wahrnehmungen und Haltungen der jüngsten Generation von Europäern zeigt, dass Bürger 
zwischen 15 und 24 Jahren Fälschungen und illegalem Herunterladen von Inhalten gegenüber am tolerantesten 
sind.

Abgesehen von den oben genannten Ergebnissen neigt die jüngere Generation besonders dazu, illegales Herunterladen 
oder Aufrufen von urheberrechtlich geschützten Inhalten für akzeptabel zu halten, auch wenn die meisten von ihnen dem 
allgemeinen Prinzip von geistigem Eigentum durchaus beipflichten. 

 ▐ 22 % der Europäer halten es für akzeptabel, urheberrechtlich geschützte Inhalte illegal herunterzuladen oder aufzurufen, 
wenn es in ihrem Land keine rechtmäßige Alternative dazu gibt. Dieser Wert ist unter den Bürgern im Alter von 15 bis 24 
Jahren um 20 Prozentpunkte höher (42 %).

 ▐ 42 % der Europäer halten es für akzeptabel, urheberrechtlich geschützte Inhalte illegal herunterzuladen oder aufzurufen, 
wenn es zu privaten Zwecken ist. Diese Zahl steigt um 15 Prozentpunkte auf 57 % unter Bürgern zwischen 15 und  
24 Jahren.
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Die Analyse der Fragen zu den Hauptnutznießern von geistigem Eigentum kann das vorstehend beschriebene 
Paradox zum Teil erklären.

Auf die Frage, wer am meisten vom Schutz des geistigen Eigentums profitiert, antwortet nur etwa ein Zehntel der Europäer 
„Verbraucher wie wir selbst“; weit häufiger werden große Unternehmen und erfolgreiche Künstler als Hauptnutznießer dieser 
Regelungen und ihrer Durchsetzung genannt. 

Dies veranschaulicht möglicherweise das Empfinden, geistiges Eigentum käme in erster Linie den Interessen elitärer Kreise 
zugute, und deutet tendenziell darauf hin, dass es bezüglich des Wertes, den geistiges Eigentum für die Bürger Europas 
insgesamt hat, an Verständnis mangelt bzw. dass es Meinungsunterschiede gibt.
 
Legale Angebote

In diesem Abschnitt werden legale Angebote zum Aufrufen typischer urheberrechtlich geschützter Inhalte (Musik, Filme, 
Fernsehsendungen, Bücher, Live-Übertragungen von Sportveranstaltungen, Fotos, Zeitungen oder Videospiele) im Internet 
beleuchtet.

Das Bewusstsein der Menschen für legale Angebote zum Herunterladen hängt größtenteils von den Inhalten ab. Bei 
Musik ist es recht hoch (65 % der Europäer wissen, dass es in ihrem Land legale Angebote zum Herunterladen oder 
Streamen von Musik gibt); mehr als die Hälfte weiß dies in Bezug auf Filme (56 %), Zeitungen (55 %), Fernsehserien  
(51 %) und Bücher (50 %); weniger als die Hälfte weiß, dass es solche Angebote für Videospiele (46 %), Fotos (46 %) und 
Live-Übertragungen von Sportveranstaltungen (44 %) gibt.

Der Grad des Bewusstseins für die legalen Angebote im Internet schwankt stark von Land zu Land. Unabhängig von den Inhalten 
sind die legalen Angebote in den skandinavischen Ländern (Dänemark, Schweden, Finnland), in den englischsprachigen 
Ländern (Vereinigtes Königreich, Irland), in Belgien und in den Niederlanden systematisch am bekanntesten. Umgekehrt 
sind die legalen Angebote in Kroatien, Bulgarien, Rumänien, Polen, Malta und Italien am wenigsten bekannt (deutlich unter 
dem europäischen Durchschnitt). Das Bewusstsein für die legalen Angebote ist bei den jüngeren Generationen, die am 
häufigsten Inhalte illegal herunterladen, viel stärker. Unabhängig vom untersuchten Inhalt ist das Bewusstsein für die legalen 
Angebote bei den jüngeren Generationen um mindestens acht Prozentpunkte höher als der europäische Durchschnitt:  

 ▐ 83 % der 15- bis 24-Jährigen wissen, dass es online legale Musikangebote gibt.

 ▐ Über zwei Drittel der 15- bis 24-Jährigen sind sich bewusst, dass es legale Angebote zum Aufrufen von Filmen  
(67 %) oder Fernsehserien (65 %) gibt.

 ▐ Sechs von zehn Befragten geben an, sie wüssten, wie Zeitungen (63 %), Fotos (62 %) und Bücher (60 %) legal aufgerufen 
werden können.

 ▐ Die Mehrheit der jungen Generation weiß, wie sich Videospiele (55 %) und Live-Übertragungen von Sportveranstaltungen 
(55 %) legal aufrufen lassen.
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Anhang 2

ZUSAMMENFASSUNG
DIE BÜRGER EUROPAS UND DAS GEISTIGE EIGENTUM: WAHRNEHMUNG, BEWUSSTSEIN UND VERHALTEN

7

Die Qualität und Vielfalt der legalen Angebote werden von den Europäern begrüßt. Allerdings hält eine bedeutende 
Minderheit von 15- bis 24-Jährigen, etwa ein Drittel, illegale Angebote für reizvoller:

 ▐ 55 % der Europäer sind der Ansicht, dass die Qualität der über rechtmäßige Dienstleister angebotenen Inhalte mindestens 
ebenso gut ist wie die illegaler Angebote; 27 % sind anderer Meinung. In den Gruppen, die beide Angebotsseiten gut 
kennen (also den jüngeren Generationen), fällt das Verhältnis wie folgt aus: 63 % zu 33 % bei den 15- bis 24-Jährigen 
bzw. 61 % zu 30 % bei den 25- bis 34-Jährigen. Ein Drittel der jungen Europäer hält somit die Qualität illegaler Inhalte 
für besser.

 ▐ Dass die legalen Angebote mindestens so vielfältig sind wie die illegalen, wird von 50 % der Europäer eingeräumt; 30 % 
sind anderer Ansicht. Hier herrscht ein Verhältnis von 55 % zu 39 % bei den 15- bis 24-Jährigen bzw. 54 % zu 37 % bei 
den 25- bis 34-Jährigen. Nahezu vier von zehn jungen Europäern vertreten die Auffassung, illegale Inhalte im Internet 
seien vielfältiger als legal aufrufbare Inhalte.

 ▐ 19 % der Europäer fragen sich, ob Websites zum Herunterladen von Musik oder Videos legal sind oder nicht; 12 % 
recherchieren sogar, um herauszufinden, ob es sich bei entsprechenden Websites um legale Sites handelt. Es gilt 
anzumerken, dass die diesbezüglichen Zahlen bei den 15- bis 24-Jährigen deutlich höher ausfallen: 42 % machen 
sich Gedanken über die Legalität von Websites zum Herunterladen von Musik und Videos, und 26 % stellen auch 
entsprechende Recherchen an. 

Dass es legale Angebote gibt und diese auch bekannt sind, hat möglicherweise Einfluss auf das Verhalten im 
Zusammenhang mit illegalem Herunterladen, denn 80 % der Europäer sagen aus, dass sie – sofern es eine 
erschwingliche legale Möglichkeit gäbe – Inhalte vorzugsweise über autorisierte Plattformen aufrufen/herunterladen/
streamen würden, statt dies auf illegale Weise zu tun; in diesem Fall deckt sich diese Zahl mit der für Bürger im Alter 
zwischen 15 und 24 Jahren.
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Notizen
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